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Planfeststellungsverfahren Grunderneuerung S-Bahn - Bahnhof Zoo - Bahnhof Wannsee Planfeststellungsabschnitt 2

Hier: Einwendungen
Unser Zeichen: 00-170 Immelnkemper u.a. ./. BRD

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit zeigen wir an, dass wir die Damen und Herren

1...........

99.........

anwaltlich vertreten. Vollmachten sind beigefügt mit einer Ausnahme, die nachgereicht wird. 

Namens und im Auftrag unserer Mandanten erheben wir

Einwendungen
zu o.a. Vorhaben wie folgt:

Folgende Mandanten sind Eigentümer selbstgenutzter Wohnungen unter o.g. Adresse: 

Deubel, Dinkelberg, Drews, Eichelmann, Gülink, Häfker, Ighaimat, Immelnkemper, Jenner, Kaiser, Kaufmann, Krieg, Krömer, Kuhlmann, Schumann-Schütte, Schütte, Schütz, Seibert, Stockmann-Kammermeier, Vetter, Wendland-Henssel, Ziems, Zimpel. 

Die Mandanten Christiane Bernhardt.und Huth Thiede Schwenke GbR sind Eigentümer einer Wohnung, die Mandanten Carola Burth und Martin Mumme sind Grundstückseigentümer. 

Die Mandanten Dieter Hanauer, Huth Vermögensberatung GmbH, Christa Immelnkemper, Ulrich Jung, Siegfried Kober, Daniela-Rebecca Melse, Bettina Meyer, Martin Mumme, Josef Said und Holger Schidlowski sind Gewerbetreibende unter o.g. Adresse: 

Alle übrigen Mandanten sind Mieter. 

Sämtliche Wohnungen befinden sich in der dem Bahndamm zugewandten Seite des jeweiligen Hauses in am Bahndamm entlangführenden Straßen oder im unmittelbaren Nahbereich von Eisenbahnunterführungen.

Die Mandanten wurden aus einem sehr viel größeren Kreis von Menschen ausgewählt, die sich durch das Vorhaben beeinträchtigt sehen und die folgenden Einwendungen gegen das Vorhaben teilen. Sie sind aufgrund der unmittelbaren Nähe von Wohnung und Gewerbe zu der zu ändernden Strecke in besonderer Weise in ihren Eigentumsrechten (Art 14 Abs. 1 GG), dem Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb sowie ihrem Recht auf Wahrung der körperlichen Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) beeinträchtigt, sollte die ausgelegte Planung realisiert werden.

Mit Realisierung des Vorhabens sind die Mandanten durch erhöhte Schall- und Lärmimmissionen, erhöhte Erschütterungsbelastungen, sekundären Luftschall, erhöhte Luftverschmutzung, Staubimmissionen, Einschränkung des Wohnwerts, Einschränkung der Lebensqualität sowie der Freizeit- und Erholungsnutzung in Wohnung und Umfeld belastet. Die minderjährigen Kinder zahlreicher (vgl. unten zu 10.) Mandanten sind während der Baumaßnahmen in ihren Möglichkeiten zum Spielen erheblich eingeschränkt, wegen erheblicher Zunahme des Straßenverkehrs und fehlender Verkehrswegesicherung an Körper und Gesundheit erheblich gefährdet.

1. Fehlende Planrechtfertigung

Das Vorhaben greift in erheblicher Weise in die Rechte Dritter ein und bedarf der Planrechtfertigung. Infolge erhöhter Schall- und Lärmimmissionen, erhöhter Erschütterungsbelastungen, sekundärem Luftschall, erhöhter Luftverschmutzung, Staubemissionen, Einschränkung des Wohnwerts, Einschränkung der Lebensqualität sowie der Freizeit und Erholungsnutzung in Wohnung und Umfeld werden das Recht auf Eigentum, das Recht auf Wahrung der körperlichen Unversehrtheit und das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb verletzt. Das Vorhaben ist als Neubau zu werten, laut Aussage des Vorhabenträgers beinhaltet der Begriff „Grunderneuerung“ die Erneuerung bzw. Teilerneuerung von bahntechnischen Anlagen als Neubauten. (Erläuterungsbericht S. 3)

Der Vorhabenträger begründet die Grunderneuerung der S-Bahnstrecke zwischen S-Bhf Zoo und Bhf Wannsee und dem Neubau des S-Bhf Charlottenburg einerseits mit der Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Strecke zwischen den o.a. Bahnhöfen durch den nach der Grunderneuerung möglichen 90-Sekunden-Takt und anderseits mit der Verbesserung der Umsteigesituation zwischen S- und U-Bahn am S-Bhf Charlottenburg und U-Bhf Wilmersdorfer Str. und einer damit einhergehenden Attraktivitätssteigerung des ÖPNV.

Dieser Begründung des Vorhabens kann aus nachfolgenden Gründen nicht gefolgt werden:

Zur Ermittlung ihrer Fahrzeiten rechnet die S-Bahn immer in Zuggruppen. Derzeit fahren auf der Strecke zwischen Ostbahnhof und S-Bhf Westkreuz regelmäßig 7 Zuggruppen innerhalb von 20 Minuten, im Bedarfsfall bei Olympiaverkehr bis zu 10 Zuggruppen; das bedeutet ca. alle 3 bzw. alle 2 Minuten eine Zuggruppe.

Damit wird deutlich, dass zu den Berufsspitzen bzw. zur Bewältigung der Olympiaverkehre bereits heute über einen längeren Zeitraum im 2-Minuten-Takt gefahren werden kann.

Die Streckenerneuerung in der geplanten Form würde also zu einer Steigerung der Zeitfrequenz um lediglich 30 Sekunden führen oder anders ausgedrückt: bei einem 90-Sekunden-Takt könnten rein rechnerisch 13,33 Zuggruppen innerhalb von 20 Minuten die Strecke befahren.

Dies ist aus den im folgenden ausgeführten drei Gesichtspunkten praktisch nicht möglich bzw. nötig:

1.

Die Mindestzugfolgezeiten sind abhängig von:

a) 
fahrzeugseitig

· der Höchstgeschwindigkeit der Züge

· den Beschleunigungszeiten

· den Verzögerungszeiten

· der Zahl der Türen

· der Breite der Türen

· den Öffnungs- und Schließzeiten der Türen

b) 
stationsseitig

· den Abfertigungsverfahren (Ansager, Video, Selbstabfertigung)

· den Abfahrtfreigabezeiten

· der Zahl der Einsteiger

· der Zahl der Aussteiger

· der Bahnsteigbreite und –krümmung

· der Lage und Größe der Zugangstreppen

c) 
streckenseitig

· der Entwurfsgeschwindigkeit

· dem Kurvenradius

· der Gleisüberhöhung

· der Gleisneigung

· dem Bremsweg

· der Reaktionszeit

· der Sicht auf Bahnsteig und Trasse

d) 
Betriebsanlagen

· den Kehrgleisen (Fahrtrichtung oder Gegenrichtung)

· den Rangierzeiten

· der Weichenbauart und Radien der abgehenden Gleise

· dem Sicherungssystems

· der Lage der Zähl- und Messeinrichtungen

· dem Blockabstand

e) 
Organisation und Steuerung

· Regelfahrplan

· Belegung

· Zugabstand

· Zugkreuzung

· Fahrstraßen

· Besetzung der Station (ein oder mehrere Abfertiger)

· Wetter (Regen, Nebel, Eis, Reif, Blätter, Staub usw.)

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren wird deutlich, dass ein 90-Sekunden-Takt praktisch nur selten möglich sein bzw. zu Fahrtunterbrechungen auf der Strecke führen wird.

In einer Studienarbeit der TU-Berlin - Eisenbahnbau und -betrieb - aus den Jahren 1999/2000 mit dem Titel „Möglichkeiten der Beschleunigung der S-Bahn auf der Berliner Stadtbahn“ kommen die Experten zu dem Schluss, dass eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der o.a. Bedingungen nur möglich ist, wenn auch die Linien verändert werden; d.h., wenn z.B. die S 9 von Schönefeld nur noch bis S-Bhf Warschauer Str. und nicht mehr bis S-Bhf Westkreuz fährt. Die Untersuchung geht davon aus, dass eine Verkürzung der Fahrzeiten auf der o.a. Strecke um ca. 4,5 Minuten schon unter den jetzigen technischen Bedingungen möglich ist, wenn nur noch die Linien S 5, S 7 und S 75 auf dieser Strecke verkehren. Damit könnten auf dem S-Bhf Charlottenburg innerhalb von 20 Minuten 8 Zuggruppen abgefertigt werden. Dies entspricht einem 115-Sekunden-Takt.

Diese Berechnungen entsprechen sogar der derzeitigen Praxis in Spitzenzeiten. So haben einige Mandanten anlässlich des Spiels Hertha ./. Bayern München im Olympiastadion am 17.12.00 nach Ende des Spiels die Taktzeiten notiert. In den Spitzenzeiten nach dem Spiel folgten die Züge im Zwei-Minuten-Takt hintereinander, also nahe an dem als möglich erachteten 115-Sekunden-Takt.

Die Ausgaben in Millionenhöhe und der nicht wiedergutzumachende Eingriff in Natur und Landschaft (siehe auch Ausführungen zu UVP, LBO und Lapro 94) rechtfertigen eine Steigerung der Leistungsfähigkeit um lediglich 25 bis 30 Sekunden bzw. um bis zu 3 Zuggruppen in keiner Weise.

2.

Derzeit gehören zum S-Bhf Charlottenburg 5 Kehrgleise (3 östlich, 2 westlich des Bhf). Damit können schon heute im S-Bhf Charlottenburg 10 – 12 Zuggruppen innerhalb von 20 Minuten abgefertigt werden. Das bedeutet, dass hier bereits jetzt die logistischen Anforderungen und die Olympiastadionverkehre bewältigt werden können. Dabei hat die Verkürzung der Taktzeiten auf 90 Sekunden keinen beschleunigenden Einfluss auf die Abwicklung der Olympiastadionverkehre, weil sich die niveaugleiche Einfädelung der Olympiazüge von den Sonderbahnsteigen auf die Strecke von Spandau als kritisch und kapazitätsbeschränkend auswirkt. Grund ist die westlich des S-Bhf Heerstraße gelegene Weiche, an der sich die Züge aus und in Richtung Spandau mit den Zügen aus und in Richtung Olympiastadion kreuzen. Da die Züge von und nach Spandau immer Vorrang genießen, kommt es regelmäßig zu Verzögerungen, die auch durch eine kürzere Taktzeit auf der Linie S 7 nicht ausgeglichen werden können. In diesem Zusammenhang darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Olympiastadionverkehre schon heute, und mit der Fertigstellung des Nordrings erst recht, über den Hauptumsteigebahnhof Westkreuz abgewickelt werden.

Darüber hinaus muss gerade bei den Olympiastadionverkehren auch eine mögliche rückläufige Zuschauerzahl des Fußballbundesligisten Hertha BSC auch über einen längeren Zeitraum in eine seriöse Planung einkalkuliert werden. 

3.

Die Planrechtfertigung basiert auf zu erwartenden Fahrgastzahlen, die den Unterlagen nicht zu entnehmen sind. Im übrigen muss berücksichtigt werden, dass die Verkehrsplaner der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung festgestellt haben, dass die massiven Investitionen ins Gleisnetz den Marktanteil des Nahverkehrs nicht erhöhten. Stattdessen sanken die Fahrgastzahlen (Berliner Zeitung vom 09.12.00, S.). Zudem wurde bereits mit einer wesentlich älteren Technik auf der Strecke des Planungsgebietes in den 30er Jahren im 90-Sekunden-Takt gefahren.

Die Verlegung der Gleise und die Umklappung des S-Bhf Charlottenburg sind aus den oben aufgeführten Gründen nicht erforderlich.

Die Verlegung des S-Bhf Charlottenburg in Richtung U-Bhf Wilmersdorfer Str. wäre nur dann sinnvoll, wenn ein direkter Zugang zum U-Bhf geschaffen würde. Dazu müsste der S-Bhf auf die Eisenbahnüberführung Wilmersdorfer Str. verlegt und die BVG in die Planung eingebunden werden. Der finanzielle Aufwand für diese Verlegungsmöglichkeit dürfte allerdings in keinem Verhältnis zu den Vorteilen stehen.

Die derzeitige Planung stellt aber auch nur eine Kompromisslösung dar, da die Umsteiger noch immer einen Fußweg von ca. 80 m bis zum Eingang des U-Bhf Wilmersdorfer Str. zurücklegen müssen. Vom U-Bhf-Eingang bis zu den Bahnsteigen der U-Bahn vergehen dann noch einmal 100 Sekunden. Außerdem darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich durch diese Planung für die Benutzer des Fern- und Regionalverkehrs nichts ändert.

Darüber hinaus werden die Bewohner südlich und westlich der Windscheidstr. vom ÖPNV abgekoppelt, wenn der S-Bhf Eingang Windscheidstr. geschlossen wird. Da die BVG bereits vor Jahren die fußläufig zu erreichenden Buslinien in dieser Wohngegend stillgelegt hat, sind die Anwohner der bezeichneten Wohnquartiere besonders beeinträchtigt.

Aufgrund der Linienführungen der U 7 und der S-Bahnlinien S 3, S 5, S 7, S 75 und S 9 kann davon ausgegangen werden, dass die Zahl der Umsteiger von S- auf U-Bahn und umgekehrt eher gering sein wird, weil aufgrund der Start- und Zielpunkte die vielfältigsten Ziele innerhalb der Stadt ohne Umsteigen erreicht werden können.

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und der nicht nachweisbaren Verbesserung für den ÖPNV lehnen unsere Mandanten den Neubau des S-Bhf Charlottenburg an anderer Stelle und die Verlegung der S-Bahngleise ab.

Der Plan ist daher nicht gerechtfertigt. Wegen fehlender Planrechtfertigung sind die durch das Vorhaben bedingten erheblichen Belastungen für unsere Mandanten nicht hinnehmbar. Sie wenden sich daher gegen das Vorhaben. Mangels Planrechtfertigung fehlt auch die Grundlage für eine planerische Abwägung.

2. Offenkundig vorzugswürdige Alternative

Die Verbesserung der Umsteigesituation, vor allem unter dem Ziel der "Wahrung wirtschaftlicher Grundsätze "( S. 3 Erläuterungsbericht) lässt sich stadtraumverträglicher und umweltschonender erreichen, indem der Bestand modernisiert und ggf. behutsam ergänzt wird. Unter diesen Gesichtspunkten wäre z. B. der Vorschlag von PRO Bahn und des Fahrgastbeirats Charlottenburg zu prüfen. Dieser schlägt vor, die vorhandenen Bahnsteige über die Brücke Lewishamstr. hinweg zu verlängern und einen neuen Abgang in östlicher Richtung zu schaffen. Wenn ein angenehmes bauliches Umfeld (gute Beleuchtung, gefahrloses Überqueren etc.) für diese Lösung geschaffen wird, wird dieser Umsteigemöglichkeit eine hohe Akzeptanz eingeräumt. Diese Lösung würde auch den Fern- und Regionalverkehr in die Planung mit einbinden und wäre zudem noch weitaus kostengünstiger.

Zuzustimmen wäre lediglich einer Erneuerung der Gleise im derzeitigen Gleisbett, einer Sanierung des S-Bhf Charlottenburg an der jetzigen Stelle, einer sukzessiven Erneuerung der Stützmauern unter Erhalt des Baumbestandes und Anwendung modernster Arbeitsmittel und  -techniken. Die Modernisierung und Grunderneuerung in alter Lage erlaubt einen schrittweisen Umbau bei laufendem Betrieb. Nur an wenigen Wochenenden würde auch bei dieser Methode zum Einbau von Weichen oder der Verknüpfung der neuen mit der vorhandenen Anlage eine kurze Unterbrechung unumgänglich.

Letztendlich spart der öffentliche Haushalt sowohl des Bundes als auch des Landes Berlin Beträge in Millionenhöhe.

3.
Zur Lärmbelastung

Vor allem jedoch ist das Vorhaben nicht planfeststellungsfähig, da die Lärmbelastung nicht sachgerecht ermittelt ist, insbesondere die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Gesamtlärmbelastung bei Gesundheitsgefährdungen außer acht gelassen wurde, jedoch bereits die schalltechnischen Untersuchungen zeigen, dass die Schwelle zur Enteignung und Gesundheitsgefährdung hier vielfach und in hohem Maße überschritten wird und damit eine Zulassung des Vorhabens nicht in Betracht kommt. Unsere Mandanten sind aufgrund der erhöhten Lärmbelastungen erheblich in ihren Rechten beeinträchtigt. Dies ergibt sich zu einen hinsichtlich der Mandanten, deren Wohnungen und Grundstücke in Anhang II des Schallschutzgutachtens aufgeführt werden, als auch hinsichtlich derjenigen, die dort aufgrund fehlerhafter Ermittlung der Immissionsstandorte nicht aufgeführt sind sowie hinsichtlich der Mandanten mit Gewerbebetrieben. 

Zum besseren Verständnis der Grundlagen der Einwendungen zu diesem Punkt ist zunächst auf die rechtlichen Vorgaben zum Verkehrslärmschutz nach der Rechtsprechung insbesondere des Bundesverwaltungsgerichts einzugehen, sodann auf die hier anzulegenden Maßstäbe an die Überschreitung der Schwelle zur Gesundheitsgefährdung und schließlich auf die Einwendungen zur Lärmbelastung in Bezug auf das Vorhaben.

3.1
Zu den rechtlichen Vorgaben zum Verkehrslärmschutz

Die planungsrechtlichen Anforderungen sind durch die bisherige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes zum Fachplanungsrecht hinreichend definiert:

Rechtsgrundlage für die Planfeststellung bietet § 18 Abs. 1 AEG. Die Vorschrift enthält neben ihrer verwaltungsverfahrensrechtlichen Bedeutung die materielle Ermächtigung der Planfeststellungsbehörde zur fachplanungsrechtlichen Planfeststellung selbst. Zentrales Element dieser Ermächtigung ist die mit ihr verbundene Einräumung planerischer Gestaltungsfreiheit. Ihrem Gegenstand nach erstreckt sich diese in umfassender Weise auf alle planerischen Gesichtspunkte, die zur – möglichst optimalen – Verwirklichung der gesetzlich vorgegebenen Planungsaufgabe, aber zur Bewältigung der von dem Planvorhaben in seiner räumlichen Umgebung aufgeworfenen Probleme von Bedeutung sind. 

· Vgl. nur BVerwG, Urt. vom 29.01.1991, BVerwG 87, 332, 341 -

Dem Wesen rechtsstaatlicher Planung entsprechend ist die planerische Gestaltungsfreiheit verschiedenen rechtlichen Bindungen unterworfen, deren Einhaltung der Kontrolle der Verwaltungsgerichte unterliegt. Solche Bindungen folgen u.a. aus den Anforderungen des sich auf den Abwägungsvorgang und das Abwägungsergebnis erstreckenden Abwägungsgebots. 

· Ständige Rechtsprechung, vgl. etwa Urt. vom 07.07.1978, BVerwGE 56, 110, 116,

· 122 f. -

Die Planfeststellungsbehörde entscheidet hierbei im Rahmen ihrer planerischen Gestaltungsfreiheit grundsätzlich nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen auch darüber, auf welche Weise sie den Belangen des Lärmschutzes Rechnung tragen will. Dabei beschränkt sich das Gebot der Bewältigung aller erheblichen Probleme durch eine gerechte – planerisch gestaltende – Abwägung nicht allein auf „unzumutbaren“ Lärm im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu § 74 Abs. 2 VwVfG. Als abwägungserheblicher Belang ist vielmehr jede Lärmbelastung anzusehen, die nicht lediglich als nur geringfügig einzustufen ist. Hierunter fällt auch der unterhalb der Zumutbarkeitsschwelle liegende, aber nicht unerhebliche Lärm. 

· Vgl. BVerwG, Beschlüsse vom 05. Oktober 1990, NVwZ-RR 1991, 118, 125 sowie Buchholz 442.40 § 8 LuftVG Nr. 10 S. 8; sowie zuletzt Urteil vom 27.10.1998 – 11 A 1.97 – S. 45 UA -

Das Bundesverwaltungsgericht prüft daher auf die Klagen von Dritten hin nicht allein die von diesen geltend gemachten Planergänzungsansprüche mit Blick auf das Erfordernis von Schutzauflagen nach § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG, sondern auch, ob das den Klägern als Planungsbetroffenen zustehende subjektive Recht auf gerechte Abwägung ihrer eigenen rechtlich geschützten Belange verletzt ist. Hinsichtlich der stärker, nämlich unzumutbar Betroffenen setzt § 74 Abs. 2 VwVfG der Planungsentscheidung lediglich eine äußerste, mit einer „gerechten Abwägung“ nicht überwindbare Grenze. Dabei hat die Planfeststellungsbehörde vorrangig zu den Schutzauflagen nach § 74 Abs. 2 VwVfG zu prüfen, ob sie nicht bereits im Rahmen der ihr aufgegebenen fachplanungsrechtlichen Problembewältigung durch planerische Regelungen dafür Sorge tragen kann, daß Probleme vermieden werden. 

· Vgl. BVerwG, Urteil vom 27.10.1998, a.a.O. -

Darüber hinaus hat das Bundesverwaltungsgericht wiederholt festgestellt, daß eine Gesamtbetrachtung der Lärmbelastung spätestens ab dem Zeitpunkt geboten ist, ab dem ein Erreichen bzw. Überschreiten der Grenze zur enteignenden Wirkung bzw. zur Gesundheitsgefährdung zu befürchten ist, geboten ist. 

„Ein bereits vorhandener Verkehrslärm (Vorbelastung) und die durch den Bau oder durch die wesentliche Änderung einer öffentlichen Straße entstehende zusätzliche Lärmbeeinträchtigung dürfen zu keiner Gesamtbelastung führen, die eine Gesundheitsgefährdung darstellt. 

· BVerwG vom 21.3.1996 – 4 C 9.95 -

3.2
Zum Stand der Lärmwirkungsforschung

Das Bundesverwaltungsgericht hat kürzlich zur Frage der Gesundheitsgefährdungsgrenze beim Verkehrslärm folgendes ausgeführt:

„Schulze-Fielitz hat zu diesem Thema in der von den Klägern mehrfach zitierten 22. Sitzung des Bundestags- Ausschusses für Verkehr am 17. Januar 1996 (Protokoll S. 35) bemerkt, in Übereinstimmung mit der Wertung der Verkehrslärmschutzverordnung und „wohl auch“ mit den Ergebnissen der „gesundheitsorientierten Lärmwirkungsforscher“ sei festzustellen, daß die Schwelle der Gesundheitsgefährdung bei Tag/Nachtwerten von etwa 70/60 dB(A) liege. Ab 70/72 dB(A) werde es „unter gesundheitlichen Gesichtspunkten sehr eng“ und bestehe „rechtlicher Handlungsbedarf.“

· BVerwG vom 23.4.1997 - 11 A 17/96 - UPR 1997, 462.

Das Gericht hat sich dieser Bewertung angeschlossen, so daß auch nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Grenze zur Gesundheitsgefährdung bei Verkehrslärmbelastungen bei 70/60 dB(A) tagsüber/nachts zu ziehen ist. Das Gericht geht von einer Gesundheitsgefährdung nicht bereits bei Erreichen, sondern bei Überschreiten dieser Werte aus. Erst dann kann danach von einer sogenannten Ermessensreduzierung auf Null bei Ermessensentscheidungen oder von einer absoluten Grenze der planerischen Gestaltungsfreiheit aus Gründen des Schutzes der körperlichen Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 GG ausgegangen werden. Wenn allerdings neuere Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung diese Schwelle in Frage stellen, kann – und muß - eine anderweitige Festsetzung der Gesundheitsgefährdungsschwelle Anwendung finden.

Angesichts neuerer Veröffentlichungen u.a. aus dem Umweltbundesamt muß davon ausgegangen werden, daß die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 1997 bereits heute von der Lärmwirkungsforschung in Frage gestellt wird. Die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung ist danach tagsüber bereits bei 65 dB(A) als äquivalentem Dauerschallpegel zu ziehen.

· Ising/Babisch/Kruppa, Ergebnisse epidemiologischer Forschung im Bereich Lärm, Vortragsmanuskript zu einem Vortrag beim Lärmsymposium des BMU in Bonn am 10.2.1998; Maschke/Ising/Hecht, Schlaf - nächtlicher Verkehrslärm – Streß – Gesundheit: Grundlagen und aktuelle Forschungsergebnisse – Teil II: Aktuelle Forschungsergebnisse, Bundesgesundheitsblatt 3/97, S.86 ff.; vgl. auch Umweltbundesamt, Maßnahmenplan Umwelt und Verkehr, Stand: 18.12.1997, S. 19 ff.  
Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen hat sich in seinem Sondergutachten „Umwelt und Gesundheit“ (Verlag Metzler und Poeschel, Stuttgart, Dezember 1999) mit dem Stand der Lärmwirkungsforschung auseinander und führt u.a. aus:

· Nach neueren Empfehlungen sollte der derzeit noch gewährte Schienenbonus von 5 dB(A) (Abzug) für die mindere Störwirkung von Schienenverkehrslärm gegenüber Straßenverkehrslärm besonders bei hohen Zugfrequenzen (80 Ereignisse nachts bzw. 160 Ereignisse tags) reduziert werden. (Randziffer 500. S.203)

· Bei Erreichen oder Überschreiten der Werte zur Kennzeichnung der Gesundheitsgefährdung ist eine Ermittlung der Gesamtlärmbelastung aus allen belästigenden Quellen geboten. (Rz.505, S.205)

· Eine Reduzierung der Emissionen kann „am wirksamsten mit Hilfe einer schallabsorbierenden Gestaltung der Fahrbahnoberfläche erreicht werden“. Damit würden Lärmminderungen von 3 bis 5 dB(A) erreicht. (Rz.480, S.189)

· Im Ergebnis umfangreicher Ausführungen zur Kennzeichnung einer Gesundheitsgefährdungsgrenze für nächtliche Verkehrslärmbelastungen und in Auswertung des vom SRU zu dieser Frage eingeholten Gutachtens „Gesundheitsbegriff und Lärmwirkungen“ von Jansen et al (verlag Metzler-Poeschel, Stuttgart 1999) legt sich der Sachverständigenrat auf Schwellenwerte als äquivalenten Dauerschallpegel und Spitzenpegel fest:

Schon 1982 stellte der Interdisziplinäre Arbeitskreis für Lärmwirkungsfragen beim Umweltbundesamt fest, dass Innenpegel von Leq 30 dB(A) und Lmax 40 dB(A) geeignet seien, Schlafstörungen weitgehend zu vermeiden. Bei gekippten Fenstern können die Außenpegeln um ca. 10 dB(A) höher liegen, bei geschlossenen Fenstern um ca. 25 dB(A). In seinem Gutachten von 1987 hat sich der Umweltrat dieser Auffassung insofern angeschlossen, als hiermit Schwellenwerte für Beeinträchtigungen angegeben werden (SRU, 1988, Tz.1444). Die genannten Innenwerte finden sich auch in der für die WHO erarbeiteten Dokumentation „Community Noise“ von Berglund und Lindvall (1995). In den Materialien zum 4.Immissionsschutzbericht der deutschen Bundesregierung an den Bundestag wird festgehalten, dass Mittelungspegel von 25 bis 35 dB(A) am Ohr des Schläfers im schlafgünstigen Bereich liegen (Maschke et al., 1997).

Die medizinische Begründung der aufgeführten Innenpegel (...) ist umstritten. Insbesondere ist nicht geklärt, ob und in welchem Maße die (...) Sofortreaktionen bei langanhaltender Exposition eine Gesundheitsgefährdung hervorrufen. Daher kann nach Jansen et al. (1999) bis zur Klärung der Zusammenhänge zwischen physiologischen Sofortreaktionen und Gesundheitsgefährdung an den Kriterien von Lmax 60 dB(A)  für die Aufweckschwelle und von sechsmal 60 dB(A) für lärmbedingtes Aufwachen durch informationsarme Geräusche festgehalten werden. Der Wert von 60 dB(A) darf nach Jansen et al. (1999) bis zu sechsmal pro Nacht überschritten werden. Bei dem Kriterium sechsmal 60 dB(A) handelt es sich um Maximalpegel innen, die nicht häufig oder dauernd auftreten (...) und deren Pegel deutlich, d.h. mehr als 20 dB(A), über dem Grundpegel liegen. Treten Schallbelastungen in der Nacht dagegen häufig auf und liegen ihre Pegelspitzen weniger als 20 dB(A) über dem Grundpegel (...), so sind die energieäquivalenten Mittelungspegel zur Beurteilung heranzuziehen.

- SRU a.a.O. Rz.443 und 444, S.178 f –

Das Umweltbundesamt führt in der Veröffentlichung Fluglärm, Qualitätsziele: Schutz und Fürsorge, im Juli 1999 aus: "Als gesundheitsrelevante Belästigung wird in der Literatur der äquivalente Dauerschallpegel angesehen, bei dem sich 25% der Befragten stark belästigt fühlen. Hiernach wäre ein Leq(24h) von etwa 60 dB(A) außen aus präventivmedizinischer Sicht als Grenzwert anzusetzen. Dies entspräche 62 dB/A) und 52 dB(A) nachts."

Die Grenze zur Gesundheitsgefährdung ist eine absolute Grenze, an deren Überschreiten, Beibehalten einer diese überschreitenden Belastung oder einer Erhöhung der bereits vorhandenen Überschreitung sich der Staat nicht beteiligen (durch die Zulassung oder Realisierung von Maßnahmen, die zu einer solchen Belastung beitragen) darf:

„Aus dem objektiv-rechtlichen Gehalt der davon betroffenen Grundrechte (...) folgt nämlich die Pflicht der staatlichen Organe, sich schützend und fördernd vor die entsprechenden Rechtsgüter zu stellen und sie insbesondere vor rechtswidrigen Eingriffen von seiten anderer zu bewahren (...). Diese Pflicht würden sie verletzen, wenn sie durch die Planfeststellung an der Herstellung oder Fortsetzung solcher rechtswidrigen Eingriffe mitwirkten (...).“

· BVerwG v. 28.10.1998 – 11 A 3/98 – NVwZ 1999, 539, 541 m.w.N. -

Mithin ist nach neuerer Rechtsprechung und dem Stand der Lärmwirkungsforschung davon auszugehen, dass die Grenze zur Gesundheitsgefährdung bei nächtlichen Lärmbelastungen in Höhe von 60 dB(A) als Maximalpegel (innen), der nicht mehr als sechsmal pro Nacht überschritten wird oder bei deutlich unter 60 dB(A) als äquivalenter Dauerschallpegel außen liegt. Bei Überschreiten dieser Grenze ergibt sich somit eine Handlungspflicht für den Staat bzw – bei Neu- und Ausbauplanungen – das Gebot, jede weitere Beeinträchtigung nicht zuzulassen oder zugleich Maßnahmen zu ergreifen, die sicherstellen, dass die Schwelle zur Gesundheitsgefährdung bei Inbetriebnahme wieder unterschritten wird.

Wird aus einer Überschreitung der Gesundheitsgefährdungsschwelle ein Lärmschutzkonzept entwickelt, welches – unter Berücksichtigung des Vorrangs aktiver Schallschutzmaßnahmen ( § 41 BImSchG) – passiven Schallschutz vorsieht, hat das Bundesverwaltungsgericht das Schutzziel (hier im Rahmen der Überprüfung eines Bebauungsplans) wie folgt bestimmt:

„3. Maßnahmen des passiven Schallschutzes erfüllen die gebotenen Schutzanforderungen, wenn sie Innenpegel gewährleisten, die verkehrslärmbedingte Kommunikations- oder Schlafstörungen ausschließen.“

„Die Entscheidung darüber, welche Aufwendungen im Sinne des § 42 Abs. 2 Satz 1 BImSchG notwendig sind, steht nicht im Belieben der Exekutive. Auch der Erstattungsumfang wird durch den Zweck des Bundes- Immissionsschutzgesetzes bestimmt, den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen sicherzustellen. Läßt sich dieser Schutz nicht dadurch erreichen, daß Außenschallpegel eingehalten werden, die geeignet sind, die Voraussetzungen für ein ungestörtes Wohnen zu schaffen, so entspricht es dem Lärmschutzkonzept der §§ 41 ff. BImSchG, durch Maßnahmen des passiven Lärmschutzes jedenfalls Innenpegel zu gewährleisten, die den betroffenen Straßennachbarn eine gegen unzumutbare Lärmbeeinträchtigungen abgeschirmte Gebäudenutzung ermöglichen. Nach den Erkenntnissen der Lärmforschung wird diesem Erfordernis Genüge getan, wenn der Innenpegel in Wohnräumen 40 dB(A) und in Schlafräumen 30 dB(A) nicht übersteigt (vgl. Jansen, in: Koch, Schutz vor Lärm 1990, S. 9, 14 ff.; Becher, Lärmstörungen im Alltag, DWW 1994, 130, 133; vgl. auch Berkemann, in: Koch a.a.O., S. 73, 92). Dem liegt die Erwägung zugrunde, daß Maßnahmen des passiven Schallschutzes die ihnen zugedachte Schutzwirkung erfüllen, wenn sie die Gewähr dafür bieten, daß Kommunikations- und Schlafstörungen vermieden werden. Kommunikationsstörungen treten nicht auf, wenn im Wohnbereich eine gute Sprachverständlichkeit auch bei entspannter Unterhaltung über größere Entfernungen gegeben ist. Dies ist sichergestellt, wenn der Beurteilungspegel im Innenraum während der Kommunikation 40 dB(A) nicht übersteigt. Mit verkehrslärmbedingten Schlafstörungen ist dann nicht zu rechnen, wenn ein Pegel von 30 dB(A) nicht überschritten wird.

An diesem Schutzniveau richtet sich auch die Verkehrswegeschallschutzverordnung der Bundesregierung aus, ...“

· BVerwG v. 17.05.1995 - 4 NB 30/94 - NJW 1995, 2572-2574 -

Einen in gleicher Weise wie in § 42 BImSchG i.V.m. der 24.BImSchV für Entschädigungen „vorgezeichneten Weg“ gibt es für Maßnahmen, die aus einer Überschreitung der Gesundheitsgefährdungsgrenze erforderlich werden, nicht. Es handelt sich hier vielmehr um unmittelbar aus Art.2 Abs.2 GG von der Rechtsprechung entwickelte Rechtsgrundsätze, deren Umsetzung im Einzelfall in keiner Weise geregelt oder auch nur ansatzweise vorgezeichnet wäre. Der Planungsträger muß daher auch unter Maßgabe der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein abschließendes Konzept zur Konfliktbewältigung im Planfeststellungsverfahren vorsehen, wenn er eine gesundheitsgefährdende Situation schafft oder an der Verfestigung oder gar Verschlechterung einer solchen mitwirkt.

3.3
Vorliegen gesundheitsgefährdender Gesamt-Belastungen, die durch die Planung verfestigt/verschlechtert werden

Es liegen hier auch gesundheitsgefährdende Gesamt-Belastungen vor, die durch die Planung verfestigt/verschlechtert werden.

Bereits nach der Schalltechnischen Untersuchung, die sich bei den Planfeststellungsunterlagen befindet, werden ausweislich der bereits anfänglich wiedergegebenen Überschreitungen der Werte von 60 dB(A) nachts an einer Vielzahl von Grundstücken und Wohngebäuden Belastungen erreicht, die die Gesundheitsgefährdungs- und Enteignungsgrenze überschreiten. Es werden verbleibende Überschreitungen der Gesundheitsgefährdungs- und Enteignungsgrenze durch die Belastung, die von den Schienenwegen ausgeht, von weit über 60 dB(A) nachts als äquivalenter Dauerschallpegel dargestellt. 

Mithin ergibt sich bereits aus den mangelhaften schalltechnischen Untersuchungen des Vorhabenträgers, dass die Gesundheitsgefährdungsschwelle hier überschritten werden soll, ohne dass Gegenmaßnahmen vom Vorhabenträger vorgesehen sind. Dabei hat der Vorhabenträger die Gesamtbelastung durch Verkehrslärm rechtsfehlerhaft nicht ermittelt. 

3.3.1
Fehlende Berücksichtigung der Gesamtbelastung durch Verkehrslärm

Bei der hohen Belastung, die allein von den Schienenwegen im Planfeststellungsabschnitt ausgeht, hätte der Vorhabenträger nach der oben angeführten Rechtsprechung jedenfalls auch die Gesamt-Verkehrslärmbelastung ermitteln müssen. Unsere Mandanten sind neben der Belastung durch die Schienenwege bereits erheblich von Verkehrslärm durch PKW und Busse betroffen. Dies betrifft insbesondere den gesamten Stuttgarter Platz und die Kreuzungsbereiche zur Wilmersdorfer Straße, Kaiser-Friedrich-Straße, Windscheidstraße, die Rönnestraße und der Kreuzungsbereich zur Holtzendorffstraße, Gervinusstraße im Kreuzungsbereich zur Lewishamstraße und zur Droysenstraße. Eine Berücksichtung dieser Verkehrsbelastung würde zu einer Gesamt-Verkehrslärmbelastung führen, die zu einer Überschreitung der Enteignungs- und Gesundheitsgefährdungsgrenze führt.

Im einzelnen sind durch Gesamtverkehrslärmbelastung Werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts  bei weitem an folgenden Gebäuden überschritten:

· Stuttgarter Platz 1a

· Stuttgarter Platz 9 (Ecke Kaiser-Friedrich)

· Stuttgarter Platz 19 (Windscheidstr.20)

· Rönnestr.12

· Beweis: Sachverständigengutachten –

Es wird beantragt,

dem Vorhabenträger aufzugeben, die Gesamtlärmbelastung durch Verkehrslärm zunächst an den genannten Gebäuden beispielhaft darzustellen und die Darstellung zur Stellungnahme zu übersenden.

3.3.2
Fehlende Ermittlung/Berücksichtigung der Gesamtbelastung durch Schall, sekundären Luftschall und Erschütterungen

Eine Überschreitung der Grenze zur Gesundheitsgefährdung und Enteignung ergibt sich insbesondere auch bei Berücksichtigung der Gesamtbelastung durch Schall, sekundären Luftschall und Erschütterungen. Vorliegend wurden jedoch der sekundäre Luftschall und die Erschütterungen lediglich isoliert, keinesfalls aber zusammen mit dem Schall bewertet. Angesichts der Tatsache, dass bereits ohne Berücksichtigung von sekundärem Luftschall und Erschütterungsbelastung die Gesundheitsgefährdungs- und Enteignungsgrenze überschritten ist, ergibt sich hieraus ein weiterer schwerwiegender Rechtsfehler. 

3.4
Fehlende Berücksichtigung von Spitzenpegeln

Möhler weist in einer Untersuchung darauf hin, dass der Unterschied zwischen Spitzenpegel Lmax und Mittelungspegel Lm beim Schienenverkehrslärm bei ca. 10 Vorbeifahrten pro Stunde ca. 18 dB(A) beträgt und diese Vorbeifahrthäufigkeit auf bundesdeutschen Bahnstrecken üblich sei. Im vorliegenden Fall werden 104 nächtliche Zug-Vorbeifahrten über acht Stunden, also eine etwas höhere Belastung prognostiziert. Hinzu kommen etwa 60 S-Bahn-Bewegungen. Durch die geringere Zuglänge bei S-Bahnen dürfte sich die höhere Zugbewegungszahl allerdings nach den Untersuchungen von Möhler wieder in etwa ausgleichen, so dass von der typischen Differenz ausgegangen werden kann. Unter diesen üblichen Bedingungen sei daher die Bewertung durch den äquivalenten Dauerschallpegel auch durchaus geeignet, die Wirkungen des Lärms zu bewerten. 

· Vgl. Möhler, Spitzenpegel beim Schienenverkehrslärm, ZfL 37, 1990, 35 bis 40 -

Möhler selbst erwähnt in seinem Beitrag zur Vermeidung von Aufwachreaktionen eine Schwelle von 52 dB(A) als Maximalpegel am Ohr des Schläfers, die bei Hinzurechnen einer Dämmwirkung eines gekippten Fensters von 15 dB(A) zu einem Außenpegel von 67 dB(A) führen würden, der zur Vermeidung von Aufwachreaktionen einzuhalten wäre. Beim Hinzurechnen des vom SRU im oben angeführten Zitat verwandten Differenzpegel innen/außen von 25 dB(A) dürften die Auß0enpegel bei geschlossenem Fenster 77 dB(A) nicht überschreiten.

Der Maximalpegel außen von 67 dB(A) wird ausweislich der äquivalenten Dauerschallpegel, die nach der schalltechnischen Untersuchung ermittelt wurden unter einem Aufschlag von 18 dB(A) für den Spitzenpegel bei üblicher Vorbeifahrthäufigkeit bei unseren Mandanten in der Regel überschritten. Nach den Untersuchungen von Möhler muß zur Vermeidung von Aufwachreaktionen bei einer Bahnstrecke mit einer üblichen Vorbeifahrthäufigkeit auf einen Dauerschallpegel von 49 dB(A) (der bei einem Zuschlag von 18 dB(A) für den Spitzenpegel zu Spitzenpegeln von 67 dB(A) führt) als Grenzwert abgestellt werden. Vorliegend werden Belastungen bis weit über 60 dB(A) erwartet, die bei einem Aufschlag von 18 dB(A) für den Spitzenpegel zu Werten von über 80 dB(A) als Spitzenpegel führen, die wiederum nach den Erkenntnissen von Möhler zu einer Gesundheitsgefährdung zumindest dann führen, wenn sie während einer Nacht häufiger auftreten, wie das vorliegend der Fall ist. 

Es steht mithin vorliegend konkret zu erwarten, dass bei einer Vielzahl von Gebäuden Spitzenpegel nachts erreicht werden, die regelmäßige Aufwachreaktionen und mithin Gesundheitsgefährdungen mit sich bringen. Das Vorhaben ist daher auch unter diesem Gesichtspunkt wegen eines Verstoßes gegen Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG nicht planfeststellungsfähig. 

Dies gilt auch, wenn man die oben zitierten Maßstabe des Sachverständigenrates für Umweltfragen heranzieht.

3.5. Mängel des Schallschutzgutachtens

3.5.1. fehlerhafte Berücksichtigung des § 41 BImSchG

Gemäß § 41 BImSchG ist beim Bau oder der wesentlichen Änderung von Schienenwegen sicherzustellen, dass diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorrufen können, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Vorrangig sind aktive Schallschutzmaßnahmen durchzuführen. 

Der Vorhabenträger hat aktiv an der Lärmminderung seines gesamten Bahnmaterials - fahrend und ruhend - zu arbeiten. Alle Möglichkeiten der lärmmindernden Gestaltung des Gleisbetts - z.B. durch Einbau von Dämmkörpern - sind auszuschöpfen. Eine diesbezügliche Prüfung wurde seitens des Vorhabenträgers, mit Ausnahme der Erwähnung und Ablehnung der Anbringung des "besonders überwachten Gleises" (büG), gar nicht erst durchgeführt.

Das besonders überwachte Gleis ist eine Maßnahme nach dem Stand der Technik, deren Anwendung vorliegend geboten ist und die der Vorhabenträger unter nicht nachvollziehbar dargestellten Gesichtspunkten ablehnt. Der Vorhabenträger selbst vertritt in anderen Planfeststellungsverfahren im Land Berlin – insoweit behördenbekannt – die Auffassung, dass das büG ein nach dem Stand der Technik besonders lärmarme Gleisart darstellt. Er ist daher nach § 41 BImSchG verpflichtet, diese Maßnahme einzusetzen und kann nur unter den Voraussetzungen des § 41 Abs.2 davon absehen. Grundlagen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung im Sinne dieser Vorschrift finden sich aber nicht einmal im Ansatz in den Unterlagen. Auch die entsprechende Verfügung des Eisenbahnbundesamtes vom 16.März 1998 geht davon aus, dass das büG im Einzelfall als aktive Lärmschutzmaßnahme in vollem Umfang in eine Verhältnismäßigkeitsprüfung miteinzubeziehen ist (VkBl.1998, 262, 264). Die für eine solche Verhältnismäßigkeitsprüfung im Einzelfall erforderlichen Angaben hat etwa das Bundesverwaltungsgericht kürzlich in seinem Urteil vom 15.März 2000

· BVerwG 11 A 34.97 -

dargestellt. Zumindest muß eine Kosten-Nutzen-Gegenüberstellung für den Einzelfall ermöglicht werden. Für das büG werden jedoch weder Kosten benannt, noch wird der mögliche Nutzen angeführt.

Es wir daher beantragt,

dem Vorhabenträger aufzugeben, für die Realisierung der Maßnahme besonders überwachtes Gleis eine Verhältnismäßigkeitsprüfung gem. § 41 Abs.2 BImSchG unter nachvollziehbarer Darstellung von Kosten und Nutzen vorzulegen

Nach der etwa in der Plangenehmigung des Eisenbahnbundesamtes vom 30.06.00 – Az: 1011.1035 Pap/339 zum Ausdruck kommenden Rechtsauffassung, nach der das büG eine besondere Gleisart darstellt, dürfte die Maßnahme rechtlich vorrangig gegenüber allen anderen Schutzmaßnahmen sein. Eine Beschränkung auf Nachfolgemaßnahmen - aktive und passive Maßnahmen - wie Schallschutzwände und Schallschutzfenster ist nicht zulässig, weil hierdurch erheblich in die Rechte unserer Mandanten eingegriffen wird.

Die Schalltechnische Untersuchung ist auch insoweit unvollständig, als lärmmindernde Maßnahmen am Gleiskörper, wie eine schallabsorbierende Lagerung und/oder Einkleidung der Gleise nicht geprüft wurden die der Sachverständigenrat für Umweltfragen – wie bereits angeführt – als effektivste Lärmminderungsmaßnahme empfiehlt.

Der Bau von Lärmschutzwänden hat erhebliche Umweltbeeinträchtigungen zur Folge. Neben der Zerstörung von Flora und Fauna, Vegetationsverlusten und weiterer Versiegelung des Bodens führen sie zu einer Verstärkung der Barrierewirkung zwischen den nördlich und südlich des Bahndamms gelegenen Wohnquartieren, wodurch sich das Landschafts- und Ortsbild erheblich verändert. Die Freizeit und Erholungsnutzung unserer Mandanten in ihren Wohnungen sowie der Wohnungswert werden eingeschränkt. Von daher sind die Belange unserer Mandanten erheblich betroffen. 

Die Schalltechnische Untersuchung ist insoweit lückenhaft, als die transparente Ausführung der Schallschutzwände – eventuell auch in Teilbereichen etwa zum Erhalt von Sichtbeziehungen – nicht in die Prüfung einbezogen wurde. Die transparente Ausführung von Schallschutzwänden ist aber geeignet, einige der erheblichen negativen Auswirkungen der Schallschutzwände zu mindern.

Schließlich ist die Schalltechnische Untersuchung insoweit unvollständig, als die Errichtung von Schallschutzwänden zwischen den Gleisen nicht geprüft wurde. Schallschutzwände zwischen den Gleisen bringen erheblich geringere Eingriffe in das Stadtbild mit sich als solche neben dem Verkehrsweg. Sie wären geeignet, zumindest die Auswirkungen auf das Stadtbild zu minimieren. Das bereits angeführte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 15.März 2000 etwa befasst sich mit einem von vielen Planfeststellungsabschnitten von Bahnstrecken, in denen Schallschutzwände zwischen den Gleisen geplant wurden.

3.5.2. Zur Ermittlung und Einordnung der Immissionsorte

Die Immissionsorte wurden unvollständig ermittelt. So wurden die Dachgeschoßwohnungen der Mandanten Immelnkemper und Vetter, Stuttgarter Platz 19, sowie Deubel und Hellemann, Windscheidstraße 20, in Anhang II gar nicht aufgeführt. Diese Tatsache ist insofern besonders bemerkenswert, da ein Vergleich mit der Dachgeschoßwohnung im Haus Stuttgarter Platz 16, wo die für die übrigen Stockwerke ermittelten Werte denen in Stuttgarter Platz 19 und Windscheidstr. 20 in etwa entsprechen, für die Dachgeschoßwohnungen in Stuttgarter Platz 19 und Windscheidstraße 20 wegen Überschreiten der Immissionsgrenzwerte nachts auf über 60 dB(A) nach Durchführung der Baumaßnahmen zu Ansprüchen auf passive Lärmvorsorge führt.

Die vorgenommene Einstufung der Immissionsorte Stuttgarter Platz 14 bis 19 sowie Windscheidstr 20 als Mischgebiet anhand des Baunutzungssplans von Berlin von 1960 ist fehlerhaft. Die Voraussetzungen für die Geltung des Baunutzungsplans als qualifizierter Bebauungsplan sind vom Vorhabenträger nicht einmal behauptet, dennoch wird die Einstufung nach dem Baunutzungsplan vorgenommen. Die Einordnung des Bereiches hat vielmehr mangels Bebauungsplans nach der tatsächlichen Nutzung als Wohngebiet zu erfolgen. Auch der Flächennutzungsplan von 1998 weist diesen Bereich als Wohnbaufläche aus. Für unsere Mandanten aus diesem Bereich ergeben sich damit andere Immissionsgrenzwerte gemäß der 16. BImSchV.

3.5.3. Zur Methodik der Ermittlung der Immissionswerte

Es fehlt eine Darstellung, wie, insbesondere nach welchen Eingangsdaten die Immissionswerte ermittelt wurden. Es bestehen erhebliche Zweifel an der Genauigkeit der ermittelten Beurteilungspegel insbesondere an den Immissionsorten, an denen keine Steigerung ermittelt wurde, was teilweise zu absurden Ergebnissen führt. Zu den Wohnungen unserer Mandantinnen Fix und Hardtke in Niebuhrstraße.50, 3. OG wurde keine Steigerung der Immissionswerte ermittelt. Demgegenüber ergab sich für die Stockwerke 1, 2, und 4 eine Steigerung um 0,1 dB(A) nachts mit der Konsequenz von Ansprüchen auf passive Schallschutzmaßnahmen der Stufe 3. In fast allen Fällen sonst aber ist die Steigerung im 3.OG höher als im 1. und 2.OG.

Da die Eingangsdaten nur nachvollziehbar und erforderlichenfalls durch eigenen Gutachter nachprüfbar werden, wenn Kontrollausdrucke für einzelne Immissionsorte vorgelegt erden, wird beantragt,

dem Vorhabenträger aufzugeben, Kontrollausdrucke für die Immissionsorte

· Stuttgarter Platz 1a

· Stuttgarter Platz 9 (Ecke Kaiser-Friedrich)

· Stuttgarter Platz 19 (Windscheidstr.20)

· Rönnestr.12

vorzulegen, die die Eingangsdaten der Berechnung wiedergeben und nachvollziehbar erkennen lassen, dass und welche Zuschläge und Abzüge nach der 16.BImSchV (einschl. Anhänge und Schall 03) in die Berechnung einbezogen wurden.

Fehlerhaft ist zudem die Trennung der Immissionsberechnung auf zwei Verkehrswege – S-Bahn und Fernbahn – westlich der Holtzendorffstraße. Die Ermittlung der Schienenverkehrslärmbelastung als der eines Verkehrsweges ist vielmehr solange geboten, wie der Verkehrsweg als eine Immissionsquelle für die Betroffenen wahrnehmbar ist. Bei Entfernungen zwischen 35 und 60 Metern ist das jedenfalls noch der Fall.

3.5.4. Fehlerhafte Ermittlung der Immissionswerte

Der Vorhabenträger legt den schalltechnischen und erschütterungstechnischen Untersuchungen Prognosen für eine bestimmte Zugbelegung der Strecke im Jahre 2010 zugrunde. Da der Fahrplan für das Jahr 2010 nicht aufgestellt ist, handelt es sich dabei um Prognosen. Verkehrsprognosen werden nach ständiger Rechtsprechung auf Rüge Drittbetroffener verwaltungsgerichtlich auf ihre Methodengerechtigkeit geprüft. Auch bereits im Verwaltungsverfahren muß den Betroffenen eine entsprechende Prüfung ermöglicht werden, da die Planfeststellungsunterlagen ansonsten ihre sogenannte Anstoßfunktion nicht erfüllen können. 

In den vorliegenden Planfeststellungsunterlagen werden vom Vorhabenträger lediglich die Prognosezahlen in den Raum gestellt. Es erfolgt keinerlei Ausführung dazu, mit welchen Prognosedaten diese Zahlen ermittelt wurden. Es erfolgt nicht einmal irgend eine Angabe dazu, wie sich der Verkehr auf der Strecke nach den Prognose-Annahmen entwickeln wird, nicht einmal, ob positiv oder negativ.

Auf Grundlage der vorliegenden Angaben ist daher einzuwenden, dass die Prognosedaten offenbar nicht methodengerecht ermittelt, geradezu „aus der Luft gegriffen“ sind.

Es wird daher beantragt,

dem Vorhabenträger aufzugeben, eine nachvollziehbare Ableitung seiner Prognosedaten vorzulegen.

Auch wäre die Vorbelastung in die planerische Abwägung miteinzustellen.

Es wird daher beantragt,

dem Vorhabenträger aufzugeben, die derzeitige Schienenverkehrslärmbelastung im Planfeststellungsabschnitt als Vorbelastung zu ermitteln und darzustellen.

Laut Schallschutzutachten werden sich durch die vorgesehenen Baumaßnahmen weder die zulässige Streckengeschwindigkeit noch die Leistungsfähigkeit der Strecke verändern. Demzufolge wird vom gleichen Betriebsprogramm einer mittelfristigen Prognose (Bezugshorizont 2010) ausgegangen (Schallschutzgutachten S. 7). Diese Grundaussage steht in Widerspruch dazu, dass im Erläuterungsbericht ausgeführt wird, die Grunderneuerung der S 3 solle einen Zugfolgeabstand von 90 Sekunden gegenüber zur Zeit ca. 180 Sekunden ermöglichen. Diese Änderung der Vorbeifahrthäufigkeit ist bei der Ermittlung der Mittelungspegel zu berücksichtigen. Die ausweislich Anhang I des Gutachtens ermittelten Emmissionen für die Prognose 2010 sind demnach nicht richtig, da ein Zugtakt für die S-Bahn von ca. 180 Sekunden zugrundegelegt wurde. Ein erhöhter Fahrtakt würde zu einer erheblichen Erhöhung der Mittelungspegel führen. Da dem Erläuterungsbericht des Vorhabenträgers zu entnehmen ist, dass die Planung eine Ertüchtigung der Strecke für eine Zugfolge von 90 Sekunden zum Ziel hat, ist die Aussage der schalltechnischen Untersuchung, eine Erhöhung der Taktfrequenz erfolge durch dieses Vorhaben nicht, überhaupt nicht nachvollziehbar. Die durch eine Planung zu erzielende Steigerung der Leistungsfähigkeit ist auch nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in die Prognosen für Schalltechnische Untersuchungen einzubeziehen.

· BVerwG vom 21.04.1999 – 11 A 50.97 – UA S. 24f. -

Das durch die Baumaßnahmen bedingte Heranrücken der Gleise zu den Immissionsorten Stuttgarter Platz 1 - 10 wurde bei der Ermittlung der Immissionswerte nicht berücksichtigt Unsere Mandanten aus diesem Bereich des Stuttgarter Platzes sind allein hierdurch von erhöhten Schallimmissionen betroffen.

Bei Ermittlung der Immissionswerte wurde der durch die Baumaßnahmen bedingte erhebliche Wegfall des Baumbestandes entlang des Bahndamms nicht berücksichtigt. Der Wegfall des durch die Vielzahl der vorhandenen Bäume hervorgerufene Brechen des Schalls insbesondere im Sommer führt allein für sich zu einer Erhöhung der Immissionswerte.

Des weiteren hätte die geplante Bebauung im Bereich des Stuttgarter Platzes und der Gervinusstraße bei Ermittlung der Immissionswerte berücksichtigt werden müssen.

3.6. Lärmschutzwände

Der Bau von Lärmschutzwänden hat schädliche Umweltauswirkungen und Beeinträchtigungen unserer Mandanten zur Folge. Für die Mandanten nördlich der Strecke führen sie neben der Beeinträchtigung von Sichtbeziehungen und einer eventuellen Verstärkung der Lärmbelastung durch die Reflexion des Straßenverkehrslärms an der Schallschutzwand auch zu erheblichen Verschattungen. Von daher bedarf der Nutzen einer besonderen Überprüfung.

Die Schallreduzierung durch eine 2 Meter hohe Lärmschutzwand wird in dem Gutachten mit durchschnittlich 4,8 dB angegeben. Dieser Mittelwert wurde jedoch nur für die 86 Orte berechnet, die besonders schallbelastet sind, und die aufgrund der baulichen Änderungen zukünftig (2010) unter die Lärmschutzvorschriften fallen. Die übrigen 193 der 279 Orte wurden zur Mittelwertbildung nicht herangezogen, obwohl gerade diese Orte weniger von der Lärmschutzwand abgeschirmt werden. Die für das gesamte Gebiet anzunehmende durchschnittliche Schallreduzierung liegt zwischen 2,0 und 2,6 dB. Das ist ein geringer Wert, verglichen mit den durchschnittlich herrschenden 60 dB.

Aus der Ergebnistabelle in Anhang II des Schallschutzgutachtens ergibt sich, dass der Schallpegel mit der Höhe des Stockwerks deutlich zunimmt. Der Schallpegel in den oberen Geschossen (4. und 5. OG) ist durchschnittlich zwischen 5 und 6 dB höher als im Erdgeschoß. Die Erdgeschosse, die von vornherein um durchschnittlich 5 bis 6 dB weniger schallbelastet sind, profitieren hauptsächlich von der 2 Meter hohen Lärmschutzwand bei einer Schallreduzierung zwischen 3,5 und 4,5 dB. Die oberen Stockwerke, die von vornherein durchschnittlich 5 bis 6 dB höher belastet sind, profitieren von der Lärmschutzwand mit einer Schallreduzierung zwischen 0,5 und 1,5 dB äußerst geringfügig.

Aus den Berechnungen in Anhang III ergibt sich demzufolge, dass eine Schallschutzwand die Schallpegel insgesamt nicht in einem erwünschten Maß mindert. Die Reduzierung der Immissionspegel ist zu gering, um die Beeinträchtigungen von Mensch und Umwelt und die entstehenden Kosten zu rechtfertigen. Eine Reduzierung der Schallpegel könnte am ehesten, auch in den oberen Geschossen, durch Verbesserungsmaßnahmen am gesamten Bahnmaterial, insbesondere durch lärmmindernde Maßnahmen an Gleisen und Gleisbett, erzielt werden.

Nicht berücksichtigt wurde darüber hinaus, dass durch Schallschutzwände infolge der Schallreflexion durch den Autoverkehr der Lärm sich erhöht. Weil sich der Schall an den Wänden bricht, wird die Lärmbelastung der Wohnungen höher.

Angesichts der schwerwiegenden negativen Folgen von herkömmlichen Schallschutzwänden neben den Gleisen hätten auch Alternativen wie transparente Wände und/oder Schallschutzwände zwischen den Gleisen geprüft werden müssen.

Die Kosten-Nutzen-Gegenüberstellung in Anhang IV der Schalltechnischen Untersuchung genügt den Anforderungen, die an die Verhältnismäßigkeitsprüfung nach § 41 Abs.2 BImSchG zu stellen sind, offenkundig nicht. Das Bundesverwaltungsgericht verlangte zuletzt

· Urteil vom 15.März 2000 – 11 A 34.97 – UA S.23 –

eine überschlägige Gegenüberstellung der Gesamtkosten der Schutzanlagen im Planfeststellungsabschnitt mit dem zu erzielenden Lärmschutzeffekt unter Differenzierung nach der Zahl der Betroffenen, wobei diese Differenzierung zumindest in Baugebieten nach § 34 BauGB geboten sein soll. Eine solche nachvollziehbare Gegenüberstellung findet sich indessen in den Planfeststellungsunterlagen nicht.

Es wird daher beantragt,

dem Vorhabenträger aufzugeben, eine überschlägige Gegenüberstellung der Gesamtkosten der Schutzanlagen im Planfeststellungsabschnitt mit dem zu erzielenden Lärmschutzeffekt unter Differenzierung nach der Zahl der Betroffenen vorzulegen.

Zudem muß der Vorhabenträger die Herkunft der verwendeten Daten zumindest erwähnen, was bei den Kosten der Lärmschutzmaßnahmen nicht der Fall ist. Diese weichen zudem von Angaben in anderen Verfahren und in der Literatur nicht unerheblich ab. So wurden im Planfeststellungsverfahren für den Bau der A 113 in Berlin Kosten von 1.000,-DM/qm LSW zugrunde gelegt. Pelikan 

· „Lärmbelastung durch Straßen- und Schienenverkehr“, Schriftenreihe Heft 147 des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz –

geht von 600,- bis 1.200,-DM/qm Wandfläche aus.

3.7. Zu den passiven Schallschutzmaßnahmen

Laut Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind vorrangig aktive Schallschutzmaßnahmen durchzuführen. Erst wenn hierdurch keine Außenschallpegel erreicht werden können, die die Voraussetzungen für ein ungestörtes Wohnen schaffen, so sind durch passive Schallschutzmaßnahmen Innenpegel von 40 dB(A) in Wohnräumen und 30 dB (A) in Schlafräumen zu gewährleisten. Maßnahmen des passiven Schallschutzes erfüllen die ihnen zugedachte Schutzwirkung, wenn sie die Gewähr dafür bieten, daß Kommunikations- und Schlafstörungen vermieden werden. (vgl. BVerwG vom 28.10.1998 - 11 A - NVwZ 1999, 539, 541)

Der Einbau passiver Schallschutzmaßnahmen - Schallschutzfenster - stellt für unsere Mandanten keine wirksame Lösung des Lärmschutzproblems dar. Die Fenster können nachts nicht geöffnet werden, der Einbau von Raumlüftern stellt keinen Ersatz für die mangelnde Frischluftzufuhr dar, insbesondere nicht für Mandanten mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Die Dachgeschoßwohnungen von Mandanten, die ohnehin im Vergleich zu unteren Stockwerken, durch Lärm besonders beeinträchtigt sind, unterliegen besonders hohen Temparaturschwankungen, insbesondere im Sommer, so dass ein Öffnen der Fenster unerläßlich ist. Denn die im Zuge passiven Lärmschutzes eingebauten Lüftungen, die ein Öffnen der Fenster erübrigen sollen, gewährleisten nur eine ausreichende Frischluftzufuhr. Eine – in Dachgeschossen unbedingt erforderliche – Klima-Ausgleichs-Funktion entfalten sie nicht.

Die im Schallschutzgutachten für die Durchführung passiver Schallschutzmaßnahmen in Ansatz gebrachten Kosten stehen in keinem Verhältnis zu den tatsächlich entstehenden Kosten. Sie sind viel zu gering. Die Wohnungen unserer Mandanten liegen überwiegend in den um die Jahrhundertwende gebauten Wohnhäusern, die teilweise unter Denkmalschutz stehen. In den denkmalgeschützten Häusern, wie etwa dem Haus Stuttgarter Platz 19, fallen nicht unerheblich höhere Kosten für Schallschutzfenster aufgrund besonderer Gestaltungsanforderungen an. So wird dort regelmässig gefordert, Fenster dürften nur durch Holzfenster ersetzt werden. Bereits dies führt zu Mehrkosten.

· vgl. Pelikan a.a.O. -

Darüber hinaus müssen die Fensterrahmen bei denkmalgeschützten Häusern schmaler als bei handelsüblichen Fenstern hergestellt werden. 

Teilweise handelt es sich auch um Dachgeschoßwohnungen, die einen außergewöhnlich hohen Anteil an Fensterflächen haben, zum Teil sogar annähernd vollständig zur Bahn hin verglast sind. Hierdurch entstehen erheblich über dem anhand durchschnittlicher Fenstergrößen berechneten Werten liegende Kosten. Bei der notwendigen objektbezogenen Prüfung jedes Einzelfalls sind u.a. Kriterien wie das Gesicht der Fassaden, Qualität von Mauerwerk und Dämmung im Hinblick auf Lärmschutz zu berücksichtigen.

Schließlich weichen die angenommenen Kosten je WE für passiven Schallschutz erheblich von Angaben in anderen Verfahren und in der Literatur ab. So wurden im Planfeststellungsverfahren für den Bau der A 113 in Berlin Kosten von 27,50 DM/qm oder 6.000,-DM/Etage zugrunde gelegt. Pelikan 

· „Lärmbelastung durch Straßen- und Schienenverkehr“, Schriftenreihe Heft 147 des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz –

geht von 300,- bis 1.150,-DM/qm Fensterfläche, im Mittel 725,-DM bei Kunststoffenstern und etwas mehr bei Holzfenstern aus. Bei schallgedämmter Belüftung sei von 1.140,-DM je Fenster auszugehen. Kosten von nur 2.500,- bis 10.000,-DM je WE, wie sie der Vorhabenträger verwendet, sind daher im vorliegenden Falle unrealistisch niedrig, womit sich zugleich das Kosten-Nutzen-Verhältnis aktiver Schutzmaßnahmen, besonders auch des besonders überwachten Gleises, positiver darstellt.

3.8. Baubedingte Lärmbelastungen

Die Lärmbelastungen während der 3-jährigen Bauphase durch Baufahrzeuge und Bauarbeiten wurden nicht dargestellt und ermittelt. In Anbetracht der langen Dauer der Arbeiten und der Tatsache, dass durchweg Nachtarbeit vorgesehen ist, muß von unzumutbaren und gesundheitsbeeinträchtigenden Lärmbelastungen unserer Mandanten ausgegangen werden.

Dem Vorhabenträger ist daher aufzugeben, Schallprognosen für charakteristische Baustellenbelästigungen darzustellen und zum Gegenstand des Planfestellungsverfahrens zu machen.

Den Planfestellungsunterlagen ist auch keine ausreichende Begründung für die Erforderlichkeit der Nachtarbeit oder eine Differenzierung dahingehend, welche Arbeiten nachts unerläßlich sind, sowie welche Schutzmaßnahmen gegen nächtliche Lärmbelastungen vorgesehen sind, zu entnehmen. 

Der Vorhabenträger möge zudem wie in anderen Verfahren zusagen, dass er sich an den AVV Baulärm orientieren wird und beim Eisenbahnbundesamt darauf drängen wird, diese Bindung als Nebenbestimmung zum Planfeststellungsbeschluss festzulegen.

4. Erschütterungsbelastungen

Bei der Bewertung der erschütterungstechnischen Auswirkungen wird darauf verwiesen, dass erheblich zunehmende Werte in den Bereichen auftreten können, wo der Abstand zwischen Gleis und Wohnbebauung verringert wird. Es ist davon auszugehen, dass sich auch die erhöhte Zugfolge (die eigentliche Veranlassung der Planung !) auf die Erschütterungsimissionen auswirkt. 

Es wird daher beantragt,

dem Vorhabenträger aufzugeben, die Erhöhung der Erschütterungsbelastung durch die durch die Planung ermöglichte höhere Zugfolge darzustellen.

4.1
Rechtliche Ausgangslage fehlerhaft

Auszugehen ist davon, daß das in §§ 41 ff. BImSchG normierte Lärmschutzsystem hinsichtlich des durch den Schienenverkehr, verursachten sekundären Luftschalls, wie auch hinsichtlich der Erschütterungen, eine Lücke aufweist, die nur durch einen Rückgriff auf § 74 Abs.2 Sätze 2 und 3 VwVfG geschlossen werden kann. Das führt dazu, daß sich die Bewertung sowohl von Erschütterungen wie auch von sekundärem Luftschall im Rahmen von Planfeststellungsverfahren nach den allgemein von den Verwaltungsgerichten entwickelten Grundsätzen zur Bewertung von Lärm vor Erlaß der Verkehrslärmschutzverordnung richten muß. 

Danach ist zunächst im Rahmen der planerischen Abwägung jede nicht unerhebliche Belastung zu ermitteln und in die Abwägung einzustellen. Zu ermitteln ist mithin, wo die Erheblichkeitsgrenze liegt und welche Belastungen als erheblich, aber noch nicht unzumutbar, in die Abwägung einzufließen haben. Weiterhin ist zu ermitteln, wo die Zumutbarkeitsgrenze zu ziehen ist, ab der Schutzauflagen nach § 74 Abs. 2 Sätze 2 und 3 VwVfG erforderlich werden. Zum dritten ist zu ermitteln, wo die Gesundheitsgefährdungsgrenze ist, aus der sich eine Handlungspflicht bereits aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ergibt. 

Die erschütterungstechnische Untersuchung und – da die erschütterungstechnische Untersuchung die einzige Planfeststellungsunterlage ist, in der Erschütterungen und sekundärer Luftschall betrachtet werden – die gesamten Planfeststellungsunterlagen berücksichtigen bereits die erste Anforderung, die Ermittlung und Bewertung erheblicher, aber noch nicht unzumutbarer Erschütterungen und sekundären Luftschalls nicht. Sie sind daher bereits im Ansatz rechtsfehlerhaft. 

Sie berücksichtigen darüber hinaus nicht, dass bei unzumutbaren Erschütterungsbelastungen bzw. bei unzumutbaren Belastungen durch sekundären Luftschall Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Dabei spielt die Vorbelastung hinsichtlich der Bemessung der Zumutbarkeit gerade keine Rolle. Die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, auf die sich die erschütterungstechnische Untersuchung insoweit stützt, geht von einer falschen rechtlichen Prämisse aus, kommt nur deswegen zu einem richtigen rechtlichen Ergebnis, weil diese Prämisse sich in der Entscheidung nicht auswirkt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat seiner Entscheidung vom 21.02.1995 nicht die Feststellung zugrunde gelegt, die Kläger müßten eine Steigerung des sekundären Luftschalls hinnehmen. Zwar hatte er eine entsprechende rechtliche Prämisse verlautbart. Nachfolgend hatte er aber in den Urteilsgründen weitergehende Schutzansprüche der Kläger nur mit der Begründung verneint, die Prognose gehe bezüglich des sekundären Luftschalls zurecht davon aus, dass mit dem geplanten Ausbau keine zusätzlichen schädlichen Umwelteinwirkungen verbunden seien, weil infolge der Verbesserungen im Gleisoberbau sich die Erschütterungen um ca. 25 % verringern würden, was mit einer entsprechenden Reduzierung des sekundären Luftschalls einher gehen dürfte. Der anschließende Hinweis in den Urteilsgründen, dass die prognostizierte Zunahme des sekundären Luftschalls „unter den Ist-Zustand zurückfallen“ dürfte, belegt, dass der Verwaltungsgerichtshof seine rechtliche Prämisse, erst eine beachtliche Erhöhung der Vorbelastung löse Schutzansprüche aus, nicht zu einem tragenden Element seiner Entscheidungsgründe gemacht hat. Nur aus diesem Grunde war die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs im Ergebnis haltbar, nicht aber hinsichtlich der geäußerten rechtlichen Prämisse, die in der erschütterungstechnischen Untersuchung nun herangezogen wird.

· vgl. insoweit BVerwG vom 10.10.1995 – 11 B 100.95 – NVwZ-RR 1997, 336 – sowie jetzt die bereits mehrfach erwähnte Entscheidung vom 15.März 2000 -

Rechtlich geboten ist es, jede Belastungszunahme in die planerische Abwägung einzustellen und hinsichtlich jeder Belastungszunahme zu prüfen, ob mit ihr die Zumutbarkeitsschwelle erreicht bzw. überschritten wird und daher Schutzmaßnahmen geboten sind. Es ist dabei nicht allein entscheidend, ob die Zunahme der Belastung subjektiv wahrnehmbar ist. Mit dem Einwand, die Zunahme sei subjektiv nicht wahrnehmbar, ließe sich jede weitere Steigerung der Belastung unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle als noch zumutbar rechtfertigen, obwohl u.U. gerade mit ihr die Zumutbarkeitsschwelle überschritten wird. Bereits die in der Verkehrslärmschutzverordnung zum Ausdruck kommende Bewertung zeigt, dass das Außerachtlassen von Zusatzbelastungen nur aus dem Grunde, weil sie eine bestimmte prozentuale Zunahme im Vergleich zur Vorbelastung nicht erreichen, rechtsfehlerhaft und vom Verordnungsgeber nicht akzeptiert ist.

4.2
Erschütterungstechnische Untersuchung nicht nachvollziehbar

Die erschütterungstechnische Untersuchung ist in Einzelschritten nicht nachvollziehbar und damit insgesamt nicht für die planerische Abwägung ausreichend:

· Es finden sich keinerlei Überlegungen bzw. Untersuchungen dazu, ab welcher Geschwindigkeitsreduzierung die Erschütterungsbelastung auf ein insgesamt zumutbares Maß reduziert werden könnte und mit welchem Aufwand eine Reduzierung der Erschütterungsbelastung durch Maßnahmen am Gleisbett (z.B. System „Grötz“) zu erreichen sind;

· Die erschütterungstechnischen Untersuchungen lassen insgesamt eine Feststellung der Anspruchsberechtigung für die einzelnen Betroffenen abschließend im Planfeststellungsverfahren nicht zu und sind damit ungeeignet. Unklar bleibt, welcher Gebäudebestand in die Betrachtungen miteinbezogen wurde. Die Betrachtungen müssen aufgrund des aktuellen Gebäudebestandes angestellt werden.

4.3
Bewertung unhaltbar

Bereits bei der Ermittlung der Anspruchsberechtigung erfüllt die erschütterungstechnische Untersuchung die o.g. Anforderungen nicht. Würden diese erfüllt, wäre eine nicht unerhebliche Anzahl unserer Mandanten anspruchsberechtigt.

Hinsichtlich der Bewertung der Belastungen durch Erschütterungen und sekundären Luftschall ist grundsätzlich das Bewertungssystem der §§ 41 f. BImSchG anzuwenden. Danach ist der aktive Schutz vor Erschütterungen und sekundärem Luftschall vorrangig. Erst dann, wenn der aktive Schutz außer Verhältnis zum Nutzen steht, ist das Ausweichen auf passiven Schutz rechtlich zulässig. Vor dem Hintergrund dieser rechtlich erforderlichen Bewertung fehlen jedoch jegliche Überlegungen zu einer Geschwindigkeitsreduzierung und ihrer Eignung zur Minderung der Belastung.

4.4
Die Summierung der Belastungen fehlt

Es fehlen jegliche Aussagen zur Summierung der Belastungen. Nach neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen trägt eine hohe Erschütterung wesentlich zum Lärmempfinden in der Weise bei, daß das Lärmempfinden durch das Hinzutreten von Erschütterungen verstärkt wird. Die kombinatorische Wirkung von Lärm und Erschütterungen ist bereits seit vielen Jahren bekannt und wird auch seit vielen Jahren untersucht. Bereits das Umweltgutachten 1987 des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen (BT-Drs. 11/1568) enthält diesbezüglich auf S. 401 klare Aussagen. Die dort getroffenen Aussagen weichen nicht nur erheblich von den Annahmen der erschütterungstechnischen Untersuchung ab, sie zeigen auch, daß eine Summierung der Belastungen erforderlich ist. Erforderlich wäre im vorliegenden Fall angesichts der festgestellten hohen Erschütterungsbelastungen jedenfalls eine Untersuchung der kombinatorischen Wirkung von Lärm, Erschütterungen und sekundärem Luftschall. Für die Bewertung dieser kombinatorischen Wirkungen wurde mittlerweile in der Wirkungsforschung auch ein Bewertungsmodell entwickelt, welches hier ohne weiteres Anwendung finden könnte, da es nicht viel mehr als die Ermittlung der Schallbelastung und der Erschütterungsbelastung voraussetzt.

Eine Betrachtung der kombinatorischen Wirkung von Lärm, Erschütterungen und sekundärem Luftschall ist insbesondere aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG geboten, wenn ein konkreter Anhaltspunkt dafür besteht, daß die Grenze zur Gesundheitsgefährdung erreicht oder überschritten werden könnte. Insbesondere hinsichtlich der nächtlichen Belastung durch Lärm, Erschütterungen und sekundären Luftschall gemeinsam ist dies angesichts der hohen ermittelten Werte an einigen Immissionsorten durchaus wahrscheinlich.

4.5.
Fehlende Ermittlung der baubedingten Erschütterungsbelastungen

Der Vorhabenträger hat die baubedingten Erschütterungsbelastungen überhaupt nicht ermittelt. Dies wäre im vorliegenden Falle geboten gewesen, da erschütterungsintensiver Schwerlastverkehr auf den Straßen stattfindet, sowohl Rüttelarbeiten mit entsprechenden Erschütterungsintensitäten, wie auch andere Arbeiten, die erschütterungsintensiv sind, vorgesehen sind. 

Es gibt auch Anhaltspunkte für die Bewertung von baubedingten Erschütterungsbelastungen, die eine Einbeziehung in die planerische Abwägung ohne weiteres ermöglichen und geboten erscheinen lassen, insbesondere dann, wenn – wie im vorliegenden Fall – mit längeren Bauzeiten zu rechnen ist. Die Erschütterungsrichtlinie, die der Länderausschuß für Immissionsschutz in seiner 87. Sitzung vom 26. bis 28. Oktober 1994 verabschiedet und hinsichtlich derer er den Ländern empfohlen hat, auf ihrer Grundlage verbindliche Regelungen für die Genehmigungs- und Überwachungsbehörden zu erlassen, weist in Ziff. 5 entsprechende Beurteilungsgrundlagen aus. Sie beruhen auf einem Ergänzungsvorschlag für Baustellen zur DIN 4150, Teil 2. Sie bewegen sich mithin direkt in dem Bewertungsfeld, welches auch der Vorhabenträger für seine Bewertung der betriebsbedingten Belastungen gewählt hat. 

5. Belastungen durch sekundären Luftschall

Sekundärer Luftschall ist Verkehrslärm iSd. § 41 BImSchG. 

Da die 24.BImSchV ausschließlich auf die Belastung durch primären Luftschall abstellt, muß der sekundäre Luftschall nach den Kriterien der TA Lärm bewertet werden. Die Unterlagen lassen die Bewertung sekundären Luftschalls in diesem Sinne nicht zu. Das ist rechtlich nicht zulässig. Da sekundärer Luftschall in der Belastung die Wirkung von Lärm und Erschütterungen verstärkt, ist eine Gesamt-Belastungsbetrachtung vorzunehmen.

Als Bewertungsgrundlage muß der sekundäre Luftschall nach der TA Lärm als einziger adäquater Erkenntnisquelle bewertet werden. Danach sind nachts in Wohnräumen Mittelungspegel von 25 dB(A) und kurzzeitige Geräuschspitzen von 35 dB(A) zulässig. Bei den kurzen Vorbeifahrtzeiten und den hohen Spitzenpegelbelastungen müssen insbesondere die Geräuschspitzen ermittelt, dargestellt und bewertet werden.

Darüber hinaus müssen die Planfeststellungsunterlagen Aussagen zur Lästigkeitswirkung tieffrequenter Geräusche, wie etwa in der DIN 45680 vorgesehen, enthalten.

6. Fehlende Gesamtbewertung der Belastung durch Schall, Erschütterungen, sekundären Luftschall

In den Planunterlagen ist keine Aussage zur Summierung der Belastungen getroffen. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen tragen Erschütterungen wesentlich zum Lärmempfinden in der Weise bei, daß das Lärmempfinden durch das Hinzutreten von Erschütterungen verstärkt wird. In Anbetracht der vorliegenden Belastungen ist eine Prüfung der kombinatorischen Wirkung von Lärm, Erschütterungen und sekundärem Luftschall erforderlich.

7. Fehlende Darstellung der Belastungen durch elektrische und elektromagnetische Felder

Ausweislich der Planunterlagen wurde keine Prüfung und Bewertung der durch elektrische und elektromagnetische Felder bedingten Belastungen und deren Vermeidbarkeit durchgeführt. Dies ist jedoch unerläßlich, da die Belastungen zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen können. Die Anforderungen zum Schutz und zur Vorsorge vor diesbezüglichen schädlichen Umweltauswirkungen sind in der 26. BImSchV konkretisiert und im Planfestellungsverfahren zu beachten.

Das Beispiel der erheblichen Beeinträchtigung von PCs im Rathaus Spandau hat auch gezeigt, dass derartige Auswirkungen bei Neubau und Änderung einer innerstädtischen Strecke stets zu untersuchen sind.

8. Defizite im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege – Beurteilung von UVS und LPB

8.1. Methodik

Für die UVP gilt bei abschnittsweiser Planfeststellung von Verkehrstrassen der Grundsatz, dass die Umweltauswirkungen des Gesamtprojekts mit in den Blick genommen werden. Dies bedeutet, dass abschnittsübergreifende Auswirkungen zumindest grob geprüft werden müssen  (vgl. Erbguth und Schink, Kommentar zum UVPG, 2.Auflage, S.323). Ist hier nicht erfolgt.

§ 6 Abs. 4 UVPG fordert die Darstellung von Alternativen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (Variantenvergleich). 

Ein Hinweis hierauf erfolgt auch in der UVS, Abb. S.8. und S.10, wo auf die Darstellung von Maßnahmen und Alternativen zur Vermeidung voraussichtlicher Beeinträchtigungen Bezug genommen wird. Im Hinblick hierauf bleiben UVS und LBP allerdings völlig defizitär. So werden im LBP (S.21 ff, Kap.2 und 5 “Maßnahmenblätter) lediglich einige wenige Vermeidungsmaßnahmen baubedingter Beeinträchtigungen formuliert. Maßnahmen zur Vermeidung anlagebedingter Beeinträchtigungen (Alternativen) fehlen fast vollständig. Dem Vermeidungsgebot wurde – wie in der zusammenfassenden Darstellung der UVS suggeriert –  ”gemäß Berliner Naturschutzgesetz in bau-, anlage- sowie betriebsbedingter Hinsicht nicht Rechnung getragen. 

Die in den Risikodarstellungen anhand der Belastungswirkungen und Beeinträchtigungen vorgenommenen Bewertungen sind z.T. nicht nachvollziehbar oder widersprechen sich (z.B. Landschafts- und Ortsbild), was u.U. unmittelbare Folgen hinsichtlich der Eingriffswirkungen und zu realisierende Ausgleichsmaßnahmen hat.

Unter vorhabensbedingte Belastungen (UVS, S.7) zählen auch bestimmungswidriger Betrieb, Stör- und Unfälle (vgl. UVPVwV), Aussagen hierüber fehlen in den Unterlagen.

8.2. Ermittlungsdefizite aufgrund der Fehlinterpretation des § 38 BNatSchG

Unter Berufung auf § 38 BNatSchG werden im LBP (vgl. S.2 LBP) bestimmte Beeinträchtigungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege nicht bilanziert. § 38 BNatschG sichert jedoch nur den Altbestand in seiner bestimmungsgemäßen Nutzung. Die Vorschrift ist eng auszulegen. Sie soll den sachlichen und räumlichen Anwendungsbereich des BNatSchG nicht einschränken. (s. Begründung des BR.-Entwurfs zum BNatSchG , Bundestagsdrucksache 7/3879, S. 31, zu § 45). Da mit der Planfeststellung ein neues Verkehrswegekonzept verfolgt wird (wesentliche Änderung) und dies eine planerische Gesamtentscheidung bedingt, ist die Priviligierung des § 38 BNatSchG nicht anwendbar. Im Rahmen eines Vorhabens, das ein Planfestellungsverfahren benötigt, sind alle Eingriffe in Natur und Landschaft zu bilanzieren und auszugleichen. Von daher sind die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nicht ausreichend. Da die bestimmungsgemäße Nutzung von Bahngelände nicht grundsätzlich in Frage gestellt ist, ist der Hinweis auf § 38 BNatSchGg unzutreffend.

8.3. Schutzgut “Flora und Fauna”

8.3.1. Ausgleichsmaßnahmen für Biotopverluste

Gemäß zusammenfassender Darstellung der unvermeidbaren Beeinträchtigungen, der Ausgleichsmaßnahmen sowie der nicht ausgleichbaren Defizite verbleiben Vegetationsverluste in Höhe von 780 m2), Biovolumenverluste von 6188 m3 und 268 Baumverluste, die noch auszugleichen sind (LBP, S.28 ff). Nach LBP (S.39) sollen diese Ausgleichsmaßnahmen im Bereich der geplanten ”Grünverbindung Westkreuz” durchgeführt werden. Aufgrund der noch fehlenden Planungssicherheit kann diese Ausgleichsmaßnahme nicht akzeptiert werden.

Die Qualitäten der Ersatzmaßnahme werden nicht ausgeführt, die Maßnahme "Übergeordnete Grünverbindung Westkreuz" wird rein über den Kostenansatz bilanziert. Um welche Maßnahmen es sich im Einzelnen handelt und was dadurch kompensiert werden kann, wird nicht deutlich. Sofern es um den Bau von Fuß- und Radwegen geht, ist zu bedenken, daß es sich dabei um Regelaufgaben des Landes handelt, die nicht aus Geldern von Ersatzmaßnahmen finanziert werden dürfen. Abgesehen davon, daß der Wegebau seinerseits wieder Eingriffe auslöst, ist nicht nachvollziehbar, wie die Gestaltung der bereits existierenden Vegetationsfläche eine Ersatzmaßnahme für Vegetationsverluste darstellen kann.

(Weiteres siehe Hinweise zu ”Wechselwirkungen”). 

8.3.2. Defizite hinsichtlich der Bewertung Biotoptypen

Die naturschutzfachliche Wertigkeit der Biotoptypen wurde teilweise, insbesondere bei den geschützten und seltenen Biotoptypen, zu niedrig eingestuft. So wurden Ruderale Halbtrockenrasen und Sandtrockenrasen nur mit ‚gering‘, bzw. ‚mittel‘ bewertet. 

Dies führt bei der Eingriffsbilanzierung zu einer fehlerhaften Berechnung und somit zu einem Defizit bzgl. des erforderlichen Ausgleichs für Eingriffe in Natur und Landschaft.  

8.3.3. Defizite hinsichtlich der Bestandserfassung Fauna

Die als faunistische Bestandserfassung im Landschaftspflegerischen Begleitplan deklarierten Untersuchungen entsprechen weder hinsichtlich des Untersuchungsumfangs noch des Untersuchungszeitraums dem fachlichen und wissenschaftlichen Standard solcher Erhebungen.  Der angegebene Untersuchungsrahmen entspricht im weitesten Sinne einer ‚Zufallsbeobachtung‘ und läßt in keinem Fall fachlich fundierte Rückschlüsse auf das vorkommende Artenspektrum der untersuchten Tiergruppen zu. 

Die faunistischen Untersuchungen wurden laut LBP im Winterhalbjahr 1996/97 (Oktober -  März) sowie im Juli/August 1999 durchgeführt. 

Als fachliche Mindestanforderung an eine faunistische Bestandserfassung im Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung gilt folgender Standard:

Tiergruppe
Untersuchungszeitraum
Untersuchungsumfang

Brutvögel
März – Juni
4 – 6 Begehungen

Tagfalter
Mai – August
4 – 6 Begehungen

Wildbienen/Solitärwespen
Juni – August/September
4 – 6 Begehungen

Amphibien
März – Juni
4 Begehungen

Reptilien
Mai – August
4 Begehungen

Eine den realen Vorkommen entsprechende naturschutzfachliche Bewertung des Untersuchungsgebietes hinsichtlich des Schutzgutes ‚Fauna‘, insbesondere hinsichtlich des Vorkommens von gefährdeten, seltenen und geschützten Arten (Rote Listen, Bundesartenschutz-Verordnung, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) konnte aufgrund der fehlenden Bestandsdaten somit nicht durchgeführt werden.  Eine reine Potentialeinschätzung, wie durchgeführt, ist wissenschaftlich nicht korrekt und kann zu groben fachlichen Fehleinschätzungen führen.

Eine Konfliktanalyse bzgl. des Schutzgutes ‚Fauna‘ und somit die Eingriffsbilanzierung muß somit fehlerhaft sein. Ein funktionaler Ausgleich von evtl. auftretenden Störungen und Habitat- oder Teillebensraumverlusten ist somit aufgrund der fehlenden Daten (Bestandserfassung) nicht gegeben.

8.3.4. Beispiel ‚Ermittlungsdefizit bei Brutvogelarten‘:

Nach Lage der Dinge hätte sich zumindest eine der üblichen Methodik folgende Kartierung der Brutvögel aufgedrängt (s. Louis, BNatschG, § 8, Rn 153). Im Plangebiet befinden sich lt. Planunterlagen besonders wertvolle Lebensräume für Vögel. Die faunistische Bestandserfassung erfolgte jedoch jeweils zu Zeitpunkten, die für Brutvogelkartierungen ungeeignet sind, so dass keine verlässlichen aussagen zum Brutvogelbestand getroffen werden konnten. Dieses Ermitttlungsdefizit ist insbesondere vor dem Hintergrund eklatant, dass alle zu erwartenden Brutvogelarten den Schutz des § 20f BNatSchG genießen. Durch die Privilegierung des § 20f (3), nach der die Verbote für zugelassene eingriffe nicht gelten, erfolgt keine Verkürzung oder Abschwächung des durch § 20f (1) und (2) intendierten Schutzes. Vielmehr ist die für die Anwendung der Eingriffsregelung zuständige Behörde verpflichtet, in der naturschutzrechtlichen Abwägung auch die vorhandenen geschützten Brutvogelarten einzubeziehen und diese entsprechend ihrer naturschutzrechtlichen Bedeutung zu berücksichtigen (so, OVG Berlin, B.v. 18.2.1999 – 2 SN 30.98 -, NuR 1999, s. 401 für die entsprechende Privilegierung zugunsten des gesetzlichen Biotopschutzes). Eine angemessene Berücksichtigung setzt eine ausreichende Ermittlung voraus. 

8.3.5. Konfliktbewältigung in Bezug auf betroffene Vogellebensräume

Eine Bewältigung der durch die Planung ausgelösten Konflikte findet nicht statt. Es sind keinerlei geeignete Maßnahmen vorgesehen, die die (nicht hinreichend erfassten) Beeinträchtigungen der Vogellebensräume ausgleichen bzw. ersetzen könnten. Im vorliegenden Fall können die erforderlich werdenden Anordnungen im Planfeststellungsbeschluss auch nicht einem Planergänzungsbeschluss vorbehalten werden, weil wesentliche Nachteile für Natur und Landschaft eintreten würden (vgl. hierzu Louis, BNatSchG § 8, Rn 121).

8.4. Schutzgut “Boden”

8.4.1. Defizite hinsichtlich der Erfassung der Bodenfunktionen nach § 2 BBodSchG

Die Erfassung des Schutzguts Boden erfolgt in der UVS fehlerhaft ausschließlich anhand der Kriterien “Seltenheit” und “Naturnähe” der Bodengesellschaften im Plangebiet (nach “Ökologisches Planungsinstrument Berlin”, 1990). Dies führt in der Bewertung aufgrund der für städtische Bereiche typischen anthropogenen Überprägung der Böden unwillkürlich nur zu einer Einstufung “mittlere bis geringe Bestandsqualität” (UVS, S.16) bzw. “nicht schutzwürdig” (UVS, S.12). So wird z.B. der im Rahmen der Baumaßnahme erforderliche Bodenaustausch im Bereich Westkreuz nicht als Konflikt gewertet, da es sich um anthropogen überprägte Bodengesellschaften handelt (vgl. LBP S.10, Kap. 1.2.2). Das BBodSchG schützt jedoch alle Bodenfunktionen und hebt in § 1 den Schutz der  natürlichen Bodenfunktionen (Lebensraumfunktion, Regelungsfunktion für Wasser- und Stoffkreisläufe) sowie der Funktion des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte besonders hervor. Die unzureichende Erfassung der im einzelnen in § 2 BBodSchG definierten natürlichen Bodenfunktionen führt zu einer unzureichenden Einstufung deren Schutzwürdigkeit und einer zu geringen Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen. In der Folge kommt es bei der Eingriffsbilanzierung zu einer fehlerhaften Berechnung  und einem Defizit bzgl. des erforderlichen Ausgleichs für Eingriffe in das Schutzgut Boden.

8.4.2. Defizite hinsichtlich der Darstellung von Vermeidungsmaßnahmen 

Auch hinsichtlich des Schutzguts Boden mangelt es der UVS an der Darstellung von Vermeidungspotentialen (vgl. auch oben zu “Methodik”). Der Rückbau nicht mehr benötigter Bahnsteige, Technikgebäude und anderer Bahnanlagen wird fehlerhaft als Vermeidungsmaßnahme, die den Eingriffsumfang in das Schutzgut Boden deutlich verringert, deklariert (vgl. UVS, S.20, Kap. 3.1.6 sowie S.71, 2.Abs.). Da vermeidbare Beeinträchtigungen nicht ausgeglichen werden müssen, führt dies in unzulässiger Weise zu einer Minderung des Eingriffsumfangs. An anderer Stelle (LBP) geht der Rückbau der genannten Anlagen jedoch als Ausgleichsmaßnahme “Entsiegelung” in das Verfahren ein.

Der Argumentation, durch den Abriss des Empfangsgebäudes S-Bhf Charlottenburg käme es aufgrund der Entsiegelung zur Verminderung der Eingriffsintensität (UVS Kurzfassung, S. 2, 4. Abs.), kann nicht gefolgt werden, weil die DB AG beabsichtigt, dieses Grundstück an einen Investor zu verkaufen, der an gleicher Stelle im Zuge des Bauvorhabens Stuttgarter Platz ein 20 stöckiges Hochhaus auf einer größeren Grundfläche errichten will, das in Teilen den jetzigen Bahnhof ersetzt. Demzufolge dürfte die durch den Abriss des Empfangsgebäudes S-Bhf Charlottenburg entsiegelte Fläche von 3.845 m² (LBP, S. 11, 1. Abs.) nicht als Entsiegelung gerechnet werden, sodass ein Defizit an Versiegelung von 12.756 m² entsteht. (Bereits durch die DB AG festgestellte 8.911 m² + 3.845 m²)

Ein Widerspruch ergibt sich hinsichtlich der Beschreibung der Belastungswirkung und Risikodarstellung hinsichtlich des Baus des Trafohäuschens am S-Bahnhof Charlottenburg (vgl. UVS, S.18/20 sowie S.71). So wird der Bau des Trafohäuschens am S-Bahnhof Charlottenburg im Gebäude des ehemaligen Fahrkartenschalters als Vermeidung eines baubedingten Eingriffs (Entlastungseffekt durch Vermeidung einer Neuversiegelung) eingestuft. Andererseits wird der Bau des Trafohäuschens als hohes ökologisches Risiko dargestellt.

8.4.3. Vorbehaltsentscheidung hinsichtlich des Ausgleichs von Versiegelungen

Der Ausgleich für ca. 9000 qm Versiegelungen wird aufgrund der Planungsunsicherheit der Maßnahme “Grünverbindung Westkreuz” unter Vorbehalt gestellt und auf einen Planergänzungsbeschluss verwiesen. Hier gilt analoges wie für das Schutzgut “Vogellebensräume” (vgl. oben). Eine abschließende Beurteilung der Planunterlagen sind ohne die vollständige Vorlage von Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen nicht möglich.    

8.5. Klima, Lufthygiene, Lärm. Erschütterungen

8.5.1. Darstellung der Immissionsvorbelastung

Bei der Bewertung der lufthygienischen Bestandssituation wird auf Daten von 1995 zurückgegriffen (UVS, S.31). Gemäß Nr.2.6.2.1 der TA Luft können Daten, die älter als 4 Jahre alt sind,  nicht herangezogen werden. Die Heranziehung der Daten ist daher nicht zulässig. An dieser Stelle ist auch darauf hinzuweisen, dass das Planungsgebiet gemäß Landschaftsprogramm Berlin innerhalb des “Vorranggebietes Luftreinhaltung” liegt.

8.5.2. Defizite hinsichtlich der Beschreibung baubedingter Belastungen

Die Beschreibung baubedingter Belastungen ist defizitär (UVS, S.33), es fehlen Darstellungen zu Dauer der Baumaßnahmen (täglich/ Gesamt), eingesetzte Maschinen, diffuse Staubimmissionsprognosen (was bedeutet “zeitlich und räumlich große Maßnahme ?”) 

8.5.3. Defizite hinsichtlich der Beschreibung der Lärmbelastungen
Die Bewertung der Lärm-Auswirkungen weist erhebliche Defizite auf. 

Hierzu wird auf die Ausführungen oben zu den "Lärmbelastungen" verwiesen.

8.5.4. Defizite hinsichtlich erschütterungstechnischer Auswirkungen

Die Bewertung der erschütterungstechnischen Auswirkungen weist erhebliche Defizite auf. Hierzu wird auf die Ausführungen oben zu den "Erschütterungsbelastungen verwiesen.

Gemäß § 5 UVPG ist der Untersuchungsbedarf im Rahmen der UVP mit der zuständigen Genehmigungsbehörde abzustimmen. Es fehlen Hinweise darauf, ob und wie die Messpunkte des Erschütterungsgutachtens mit der Genhmigungsbehörde abgestimmt wurden, das Vorgehen ist undurchsichtig.

8.6. Schutzgut Landschafts- und Ortsbild

Bei der Beschreibung, Bewertung und der Darstellung der Konflikte und Maßnahmen finden sich einige Widersprüche, die letztendlich zu Mängeln hinsichtlich der Eingriffsrelevanz und Maßnahmenformulierung führen. Die Widersprüche sind jedoch aufgrund der unklaren oder fehlenden Beschreibung der methodischen Vorgehensweise nicht nachvollziehbar. Einige Beispiele sollen genannt werden:

In der UVS wird die Empfindlichkeit des Landschafts-/Ortsbildes im Bereich des Stuttgarter Platzes aufgrund der hohen Vegetationsdichte und der geringen technischen Überformung als “hoch” eingestuft, in der zusammenfassenden Bewertung und der Beschreibung der anlagebedingten Belastungen jedoch als “mittel” eingestuft (UVS, S.56/57/58). Hier wird außerdem auf die “Wiederherstellung” des Ortsbildes durch die städtebauliche Neuordnung, und damit auf das parallel laufende Bebauungsplanverfahren Bezug genommen. Andererseits jedoch werden die Beeinträchtigungen, die sich aus dem Bebauungsplan-Verfahren ergeben, unterschlagen.

Als anlagebedingte Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild sowie die Freizeit- und Erholungsnutzung wird der Verlust der visuellen Abschirmung von technischen Anlagen im Bereich des Stuttgarter Platzes gewertet, die allerdings als nicht oder nicht erheblich eingestuft werden (LBP, S.16, Abs.1). Landschaftsbild sowie Freizeit- und Erholungsnutzung werden jedoch in der “Zusammenfassenden Eingriffsbewertung” als nachhaltig und erheblich bezeichnet, Vegetationsverluste und die Errichtung von Stütz- und Lärmschutzwänden führen zu einer nicht ausgleichbaren Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.

Als Rechtfertigung des Verlustes von Bäumen als Beeinträchtigung des Landschafts- und Ortsbildes wird die Verkürzung des Fußwegs zwischen U- und S-Bahn angeführt (UVS, S.65, Kap. “Wirkungen auf den Menschen”). Diese Abwägung ist unzulässig. 
8.7. Schutzgut “Wasser”

8.7.1. Beschreibung der lokalen hydrodynamischen Verhältnisse

Zu Ermittlung der Empfindlichkeit des Grundwassers (UVS, S.23ff, Kap.3.2.2) ist neben der Einordnung als Hauptgrundwasserleiter eine kurze Beschreibung der lokalen, hydrodynamischen Verhältnisse erforderlich (Grundwasserfließrichtung, Entfernung zur nächstgelegenen  Trinkwasserschutzzone, Lage im An- oder Abstrom einer Trinkwasserfassung, Existenz hydraulischer Verbindungen zum tieferen, bedeckten Grundwasserleiter, etc.). 

8.7.2. Defizite bei der Bestandserfassung, der Angabe der Belastungswirkungen und sich ergebender Beeinträchtigungen des Grundwassers (UVS, S.22 ff.)

Betriebsbedingte Belastungen können nicht pauschal ausgeschlossen werden (vgl. UVS, S.22, Kap. 3.2.1 ”Aktuelle Bedrohung des Grundwassers”. Es ist unwahrscheinlich, dass im zukünftig geplanten Bahnbetrieb Tropfverluste, Abrieb und Müllverschmutzung gänzlich entfallen werden. Mit Ausnahme des Bereichs der durchgehenden Hauptgleise, wo Betonschwellen im Schotterbett verlegt werden sollen, gelangen für die Erneuerung der übrigen Gleise aufgearbeitete Oberstoffe zum Einsatz (vgl. Erläuterungsbericht, S.8), sodass nicht von einer wesentlichen Verringerung des Herbizideinsatzes ausgegangen werden kann. 

Das Erreichen des Hauptgrundwasserleiters infolge der Baumaßnahmen kann nicht ausgeschlossen werden (Widerspruch zwischen UVS, Kap. 3.2.6, z.B. ”Spezialtiefbauten” und LBP, Kap.1.2.3 ”offene Wasserhaltung”). Da keine besondere Wasserhaltung geplant ist, dürften in Bereichen, wo die Grundwasserflurabstände im Minimum 2 m betragen, Tiefbauarbeiten bis in das anstehende Grundwasser hineinreichen. In den Bauabschnitten mit größeren Grundwasserflurabständen sollte bei der Festlegung der Mindestabstände zwischen Baugrubensohle und Grundwasser der höchste, am Standort zu erwartende Grundwasserstand berücksichtigt werden. 

8.7.3. Konflikte anlagebedingter Auswirkungen 

Die geplante Niederschlagsableitung über Mulden und Sickerbecken im Bereich des Bahnhofes Westkreuz erscheint fragwürdig: 

· Es stellt sich die Frage, ob die Qualität des anfallenden Niederschlagswassers für eine gezielte Versickerung ins Grundwasser ausreichend ist (grundwassergefährdende Inhaltsstoffe infolge von Kontakt mit kontaminiertem Boden).

· Es ist nachzuweisen, dass am Standort eine ausreichende Sickerfähigkeit gegeben ist. Angeblich steht im Bereich Westkreuz eine inhomogene, undurchlässige Schichtung an (Existenz von Schichtenwasser!).

· Verbleibt eine ausreichende Sickerstrecke (möglichst im Minimum 1 m) zwischen Muldensohle und Grundwasser?

· Ist gegebenenfalls ein Mulden-Rigolensystem vorgesehen?

Aus Grundwasserschutzgründen positiv zu bewerten wäre die offensichtlich geplante teilweise Entfernung kontaminierten Bodenmaterials. 

Es besteht keine Vergleichsmöglichkeit zwischen dem Ausmaß des gesamten Versiegelungsgrades des Untersuchungsgebiets vor bzw. nach den Baumaßnahmen. Statt die Ist-Größe der gesamten Versiegelungsfläche des Untersuchungsgebietes zu nennen, erfolgt lediglich die Angabe über die Größe der geplanten baubedingten Versiegelung bzw. der Entsiegelung. Dies ist für die Gesamtbetrachtung des Schutzguts Grundwasser von wesentlichem Belang.

8.7.4. Fehlende Planungssicherheit der Ausgleichsmaßnahmen für Schutzgut Grundwasser

Die geplante Kompensation der entstehenden Versiegelungsfläche im Rahmen der ”Grünverbindung Westkreuz” ist aufgrund der bisher fehlenden Planungssicherheit nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel.

8.8. Wirkungen auf den Menschen

Die Darstellung der Wirkung auf den Menschen weist erhebliche Defizite auf. Bei der Darlegung der besonderen Belastungen durch baubedingte Lärm- und Erschütterungsemmissionen ist die vergleichsweise lange Bauzeit - 3 Jahre - nicht berücksichtigt. Der Einschätzung, es handele sich nur um ein "geringes Bauvolumen", kann nicht gefolgt werden. Die baubedingten erhebliche Belastungen der Menschen und die daraus resultierenden gesundheitlichen Auswirkungen und Gefährdungen sind völlig unzureichend berücksichtigt. Keine Erwähnung findet die durch Bauverkehr und Zunahme des PKW-Verkehrs bedingte besondere Gefährdung, insbesondere für Kinder.

Die durch das Bauvorhaben entstehenden Beeinträchtigungen durch erhöhte Schall- und Lärmimmissionen, erhöhte Erschütterungsbelastungen, sekundären Luftschall, erhöhte Luftverschmutzung, Veränderung des Klimas, Einschränkung der Lebensqualität, der Freizeit- und Erholungsnutzung in Wohnung und Umfeld sind unzureichend berücksichtigt. Zu den Wechselwirkungen von Schall und Erschütterungen finden sich überhaupt keine Aussagen, obwohl seit langem anerkannt ist, dass es solche Wechselwirkungen gibt und sie die empfundene Belastungssituation und damit die Auswirkungen eines solchen Vorhabens auf die Menschen mit prägen.

Die Aussage der UVS, „das hohe Risiko der Beeinträchtigung im Schutzgut Mensch/Erholung“ werde durch die Errichtung 2 m hoher Lärmschutzwände „kompensiert“ berücksichtigt offenkundig fehlerhaft nicht, dass eine solche LSW in den – vielfach in diesem Abschnitt vorhandenen – oberen Geschossen der Häuser keine nennenswerte Schutzwirkung entfaltet.

8.9. Wechselwirkungen zwischen den betroffenen Schutzgütern

Die Ermittlung und Darstellung der Wechselwirkungen erfolgt in unzureichender Weise. Darüberhinaus führt die Bewertung der Wechselwirkungen, die aufgrund der Einzelwirkungen auf die Schutzgüter durchzuführen ist, in vielen Fällen zu einer unzulässigen und nicht nachvollziehbaren Herabstufung der Gesamtauswirkungen des Vorhabens.

8.9.1. Wechselwirkung Boden - Grundwasser

Die Wechselwirkung ist falsch dargestellt: Der Fakt, dass nur eine Inanspruchnahme bereits vorbelasteter, anthropogen überprägter Böden erfolgt (zur Fehlerhaftigkeit dieser Aussage vgl. oben), steht in keinem Zusammenhang zu einer Reduzierung der Grundwasserneubildung.

8.9.2. Wechselwirkung Bodenversiegelung - lufthygienische Situation – Landschaftsbild 

Die Ermittlung der genannten Wechselwirkungen führt unter Bezugnahme insbesondere der Ermittlung der Beeinträchtigungen hinsichtlich der lufthygienischen Situation zu falschen Aussagen und Defiziten in der Gesamtbewertung: 

Die Ermittlung der Wechselwirkungen ergibt lt. UVS, dass
· keine nennenswerte Verschlechterung der lufthygienischen Situation durch Neuversiegelung und Wegfall klimatisch wirksamer Vegetationsstrukturen erfolgt

· Versiegelungen/Überprägungen des Bodens nur geringfügige Auswirklungen auf das Landschaftsbild haben, da das Gebiet vorbelastet ist.

Dagegen stehen die Aussagen der UVS (S.30 ff., Kap. Klima), dass das Untersuchungsgebiet eine mittlere bis hohe Empfindlichkeit gegenüber Belastungen aufweist (Gebiet westlich Windscheidstr. Kaltluftentstehungsgebiet – Entlastungsbereich 1a; Gebiet östlich Windscheidstr. Belastungsbereich 4b). Das Vorhaben führt lt. UVS zu hohen baubedingten Belastungen und einer mittleren anlagebedingten Belastung der kleinklimatischen Situation, insgesamt zu einer hohen Beeinträchtigung durch den Verlust klimatisch wirksamer Gehölzstrukturen. 

Laut UVS (S.30 ff, Kap.Klima) führt der Verlust klimatisch wirksamer Gehölzstrukturen insgesamt zu einem mittleren, lokal (z.b. Stuttgarter Platz) zu einem hohen ökologischen Risiko. Dem steht die unzulässige Herabstufung der Wechselwirkung Vegetationsverlust / Klima entgegen, wonach ”Auswirkungen des Vorhabens auf klimatische Parameter von untergeordneter Bedeutung sind”.

8.9.3. Weitere Defizite bei der Ermittlung der Wechselwirkungen (UVS, S.69)

Ausgehend von der Bewertung der Einzelwirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter werden die Wechselwirkungen auch in folgenden Fällen zu gering eingestuft (d.h., es erfolgt eine Einstufung ”geringe” bzw. ”keine Auswirkung” statt ”Auswirkung vorhanden”):

· Bodenversiegelung – Bodenschutz, Wasser, Klima, Landschafts-/Ortsbild

· Klima (Erhöhung Wärmeabstrahlung) – Biotop-/ Artenschutz

· Landschaftsbild (anlagebedingte bauliche Veränderungen) – Ortsbild

· Schall, Erschütterung – Schutzanspruch Wohnen 

Der umfassende Auftrag, welcher nach Ablauf der Umsetzungsfrist nun direkt aus Art.3 der UVP-Richtlinie der EU in der durch RL 97/11 geänderten Fassung folgt, wird erkennbar in der UVP nicht „abgearbeitet“. Art.3 gebietet:

Die Umweltverträglichkeitsprüfung identifiziert, beschreibt und bewertet in geeig-

neter Weise nach Maßgabe eines jeden Einzelfalls gemäß den Artikeln 4 bis 11 die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Projekts auf folgende Faktoren:


-
Mensch, Fauna und Flora,


-
Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,


-
Sachgüter und kulturelles Erbe,


-
die Wechselwirkung zwischen den unter dem ersten, dem zweiten und dem dritten Gedankenstrich genannten Faktoren"

Soweit der Gutachter der Meinung ist, dass es geeignete Methoden zur Beschreibung der rechtlich als Darstellung gebotenen Wechselwirkung derzeit nicht gibt, hätte er dies zumindest plausibel darstellen müssen. das ist nicht erfolgt.

8.10. Denkmalschutz

Die Stadtbahn als Gesamtanlage im gesamten PFA 2, der Bahnhof Charlottenburg, das Eingangsgebäude Windscheidstraße sowie der Bahnhof Westkreuz sind als Einzeldenkmale geschützt. Der Abbruch des Eingangsgebäudes Windscheidstraße wird als erhebliche Beeinträchtigung gewertet. Durch die Grunderneuerung wird die visuelle Wirkung des Baudenkmales Stadtbahn erheblich verändert. Eine Bewertung der beiden übrigen genannten Baudekmaler ist garnicht erfolgt.(UVS, S. 62). Stellungnahmen der unteren Denkmalschutzbehörde sowie des Landesdenkmalamts Berlin liegen garnicht oder völlig unzureichend vor. Eine Beurteilung der Planunterlagen ist nicht möglich.

8.11. Fazit und Kompensationsforderung

Im Erläuterungsbericht S. 31 wird dem Vorhaben "Umweltverträglichkeit" bescheinigt. Die Ausführungen in UVS und LBP lassen dies - als Fazit der Prüfung - aus den genannten Gründen und gemäß der formulierten Mängel in keiner Weise erkennen.

Zu fordern ist, dass der Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft am Ort der Eingriffe stattfindet. Rechtlich unzulässig ist es hingegen, eine ohnehin bereits seit längerer Zeit geplante Grün- und Wegeverbindung aus Anlass der Eingriffe durch dieses Vorhaben zu realisieren und damit zu Lasten des Naturhaushalts den Haushalt des Landes Berlin zu sanieren.

Zu fordern ist weiter, das eine neue Ermittlung des Kompensationsbedarfs stattfindet, die eine Kompensation für alle Eingriffe in Natur und Landschaft auf Bahnflächen und außerhalb dieser vorsieht. das Bundesverwaltungsgericht hat dem Eisenbahnbundesamt im Konflikt mit dem Vorhabenträger am 23.11.00 bereits einmal Recht gegeben im Hinblick auf Forderungen, Eingriffe auf Bahngelände zu kompensieren. Die der Entscheidung zugrunde liegende 6-Meter-Grenze dürfte für eine sachgerechte naturschutzfachliche Abgrenzung keinesfalls geeignet sein. das Naturschutzrecht findet vielmehr grundsätzlich auch auf Bahngelände Anwendung!

Bei sachgerechter Betrachtungsweise ist eine Kompensation vorzuziehen, die die Eingriffe in Natur und Landschaft nahe am Eingriffsort kompensiert und zum Zeitpunkt der Planfeststellung auch bereits abschliessend beurteilt werden kann.

Hierfür fordern unserer Mandanten die Anlage eines Stadtparkes nördlich des Bahnhof Charlottenburg unter Einbeziehung des Parkplatzes östlich der Lewishamstrasse, sowie die kurzfristige Realisierung eines Grünzuges südlich der Bahnstrecke zwischen Droysen.- und Holtzendorffstrasse, die Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den an das Vorhaben angrenzenden Strassen durch Baum- und andere Grünpflanzungen etc.

9. Fehlende Übereinstimmung mit Lapro 94

Im Plan Naturhaushalt/Umweltschutz – Entwicklungsziele und Maßnahmen – des Landschaftsprogramm 94 (Lapro 94) liegt das Planungsgebiet innerhalb des Vorrangebiets Luftreinhaltung mit der Forderung nach Emissionsminderung, Erhalt von Freiflächen bzw. Erhöhung des Vegetationsanteils sowie Immissionsschutz empfindlicher Nutzungen. Das sich nördlich an die Bahntrasse anschließende Wohngebiet ist als Siedlungsgebiet mit Schwerpunkt Entsiegelung dargestellt. Der Gesamtbiovolumenverlust von 40. 824 m³, das Defizit Versiegelung von 12.756 m²  und das Defizit der Ausgleichsmaßnahme von 1.299 Bäumen wi​dersprechen in eklatanter Weise den Forderungen des Lapro 94. Die zusätzliche dauerhafte Versiegelung bedeutet einen erheblichen Eingriff in den Naturhaushalt. (Bd. 2, 1.2.2, S.11, 1. Abs.) 

Nach § 14 Abs. 5 NatSchG Bln ist ein Eingriff unzulässig, wenn die mit dem Eingriff einhergehenden Beeinträchtigungen u.a. nicht im erforderlichen Maße auszugleichen sind, und die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft im Range vorgehen.

Nach § 14 Abs. 4 Satz 2 NatSchG Bln ist ein Eingriff in Natur und Landschaft ausgeglichen, „wenn nach seiner Beendigung keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Naturhaushaltes zurückbleibt und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.“ 

Aufgrund des enormen Biovolumenverlusts von 40.824 m³, des Defizits der Ausgleichsmaßnahme von 1.299 Bäumen, der zusätzlichen Versiegelung von 12.756 m², den Bau von Schallschutzwänden und Stützmauern und der damit einhergehenden Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes kann von einem Ausgleich im Sinne des Gesetzes nicht annähernd ausgegangen werden, sodass unsere Mandanten als unmittelbarer Anwohner mit erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen rechnen muss, wenn die Maßnahmen im geplanten Umfang umgesetzt werden. 

Das Lapro 94 fordert entlang der Bahntrasse als Maßnahme zudem eine Neuanlage und die Verbesserung eines Grünzuges unter Einbeziehung von Parkanlagen, Kleingärten und Friedhöfen mit dem Ziel der Minderung der Barrierewirkung von Straßen und Bahnflächen. Zwischen Wielandstr. und S-Bhf Westkreuz verlaufen die Schienen auf einem Damm. Die meist mit Gehölzen bestandenen Böschungen werden als Grünräume und topographisches Element wahrgenommen und gehören für die Anwohner und Nutzer des S-Bhf Charlottenburg zum Stadtbild und dürfen deshalb durch Bebauung und Technisierung nicht in ihrer Struktur verändert werden. Zwischen Wielandstr. und Wilmersdorfer Str. wird die S-Bahntrasse lediglich an Kreuzungspunkten sichtbar und stellt in Form von Brückenbauwerken technisch geprägte Elemente dar, welche im Stadtbereich charakteristisch sind. (Bd. 2, Nr. 12.2, S. 39, 3. Abs.)

Durch die Baumaßnahmen (Stütz- und Schallschutzmauern) und die Rodung von Bäumen wird die Barrierewirkung allerdings erhöht (siehe auch 2. u. 7.).

Sollte auch die großflächige Bebauung des Stuttgarter Platzes zwischen Wilmersdorfer Str. und Windscheidstr. erfolgen, trägt dies darüber hinaus noch zur Erhöhung der Barrierewirkung bei. 

 Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist durch die geplanten Maßnahmen des Vorhabenträgers als nachhaltig und erheblich zu bezeichnen. (Bd. 2, 1.5, S. 19, 4. Abs.) Diese Auswirkungen betreffen auch die Freizeit- und Erholungsnutzung. Durch umfangreiche Vegetationsverluste und eine deutliche Verringerung der visuellen Abschirmung der Bahntrasse (z.B. Stuttgarter Platz, Krumme Str.) sowie die Errichtung von Stütz- und Lärmschutzwänden kommt es zu einer nicht ausgleichbaren Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Der Landschafts-/Ortsraum erfährt eine zunehmende Technisierung und verliert in Teilbereichen mit unmittelbar angrenzenden Nutzungen (Misch- und Wohngebiete, Kleingärten) und fehlender Abschirmung an Qualitäten für die Freizeit- und Erholungsnut​zung Bd. 2, 1.5., S. 19). Die Barrierewirkung der Bahnlagen wird durch deren Erhöhung (Schallschutzmauer 2 m über Schienenoberkante) erhöht. Durch das Errichten von Stütz- und Lärmschutzwänden, Bahnsteigneubauten und Anlage weiterer bahnbetriebsbedingter Infrastruktureinrichtungen kommt es zur Flächenversiegelung mit Lebensraumverlusten und einer Verringerung der Leistungsfähigkeit des Bodens sowie zu einer Erhöhung der Barrierewirkung der Bahnanlagen. Der Raum erfährt eine erhebliche Veränderung gegenüber dem Ist-Zustand. (Bd. 2, 3., S. 24)

Das Gebiet zwischen S-Bhf Charlottenburg und S-Bhf Westkreuz ist im Lapro 94 als Vorranggebiet Klimaschutz dargestellt. Als Anforderungen werden formuliert (Bd. 2, Nr. 12.2, S. 8, 2. Abs.):

· Erhalt klimatisch wirksamer Freiräume

· Sicherung und Verbesserung des Luftaustausches

· Vermeidung bzw. Ausgleich von Bodenversiegelung

Die Klimaverhältnisse sind aufgrund der derzeit bestehenden Parameter bereits als negativ einzustufen, sodass den vorhandenen Grünstrukturen eine hohe Bedeutung zukommen muss. Das Plangebiet weist höchste Empfindlichkeit gegenüber Nutzungsintensivierung auf. Der Erhalt aller klimatisch wirksamen Freiflächen und die Erhöhung des Vegetationsanteiles sind hier dringend notwendige Maßnahmen  (Bd. 2, Nr. 12.2, S. 15, 3. Abs.). Durch den Vegetationsverlust entsteht für unsere Mandanten als Anwohner, insbesondere für Kinder, im unmittelbaren aber auch im mittelbaren Wohnbereich der Rodungen eine erhebliche Gesundheitsbeein​trächtigung durch die Verschlechterung der Luft durch Erhöhung des CO2 Gehalts. Grundsätzlich wird sich in Bereichen umfangreicher Rodungsmaßnahmen die Einstrahlung erhöhen. Dies bedeutet, dass die verbleibenden Habitate in diesen Bereichen insgesamt etwas wärmer und trockener werden (Bd. 2, 1.2.1, S. 9, 3. Abs.).

10. Zu  Bauphase und den baubedingten Auswirkungen

Die Ausführungen in den Planunterlagen zur Baulogistik sind unzureichend.

Bereits die Eingangserläuterungen mit der Aussage, dass "nach den erforderlichen bauvorbereitenden Maßnahmen, wie Kabelumlegungen, Realisierung eines bauzeitlichen Zwischengleises..." (S.28 des Erläuterungsberichts) mit der Grunderneuerung begonnen werde, machen deutlich, dass es sich bereits im Vorfeld zur Grunderneuerung um einen erheblichen Bauaufwand handelt.

Für die vobereitenden Arbeiten fehlen ebenso wie in den nachfolgenden Ausführungen präzise Aussagen zum Zeitablauf der Baumaßnahme und zum konkreten Umfang der Beeinträchtigungen der Schutzgüter Mensch/Erholung.

Ebenso liegen keine Pläne zur Verkehrssicherung, zur Sicherung der Schulwege, zur Sicherung der Wege zu den öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus und S-Bahn), zur Sicherung des Parkraums der Anwohner, zur Sicherung der bahnangrenzenden Spielplätze usw. vor.

Statt eines Bauzeitenplans wird in unzulässiger Verkürzung der Bauabablauf geschildert und damit eine Verharmlosung des tatsächlichen Umfangs der Baustelle versucht herbeizuführen. Unberücksichtigt bleibt die Tatsache, dass die Baustelle sich in einem dichtbesiedelten und bewohnten Gebiet befindet. Die allgemeinen Aussagen und Hinweise auf die DIN 4150, Teil 3, die AVV und die Lärm VO Berlin bringen keine Klärung über die realen Maßnahmen zur Verhinderung von unzumutbaren Lärmbelästungen und Erschütterungen während der Bauzeit.

Ebenfalls völlig unbeantwortet bleibt die Frage, durch welche Maßnahmen während der Bauzeit der Staubentwicklung bei gleichzeitiger Planung des Abholzens der Bäume entgegengetreten wird.

Wie auch aus den Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren hervorgeht, handelt es sich in dem vom Planungsfeststellungsverfahren betroffenen Gebiet um einen hochbelasteten Bereich.

Welche konkreten, nachweisbaren Kompensationsvorschläge bestehen, um in der Bauzeit das Schutzgut Mensch/Erholung nicht weiter unzulässig zu schädigen?

Eine allgemeine Beschreibung einer groben Baulogistik wie in dem Erläuterungsbericht geschehen, die in sich bereits stadt- und umweltzerstörend ist, (z.B. Lage der Baustraßen), reicht zur Klärung der Fragestellung nicht aus.

Zu fordern ist, neben dem generellen behutsamen Umgang mit dem Gelände, ein dezidierter Bauzeitenplan, ein genauer Nachweis des Verkehrsaufkommens, ein exakter Verkehrssicherungsplan, ein konkreter Nachweis über die entstehende Lärm-, Erschütterungs- und Staubbelastung, ein konkreter Nachweis der Maßnahmen, die sich z.Zt. nur auf Absichtserklärungen, wie "Verwendung emissionsarmer Baumaschinen und -fahrzeuge" und auf "geringere Geschwindigkeiten, regelmäßiges Reinigungen der Straße etc." reduzieren.

Zu fordern ist darüber hinaus ein komplettes Verbot der Nachtarbeit, da die langwährende Bauphase über die Grenze des Zumutbaren hinausgeht und gerade im Kontext mit dem hochbelasteten Gebiet, der beabsichtigten Verschlechterung durch die Vernichtung des Grüns, zu dem auch keine Kompensationsmaßnahmen vorgschlagen werden, keine zusätzlichen Lärm- und Erschütterungszeiten gschaffen werden dürfen.

Darüber hinaus ist der Einsatz anderer Technologien als die Baulogistik über die Straße zu fordern. Zu prüfen ist ein zeitgemäßes und zeiteinsparendes Vorgehen, wie z.B. durch den Hubschraubereinsatz beim Bau der Fernbahngleise geschehen.

11. Individuelle Beeinträchtigungen 

Bei Realisierung des Vorhabens sind unsere Mandanten in ihren Eigentumsrechten (Art 14 Abs. 1 GG), dem Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb sowie ihrem Recht auf Wahrung der körperlichen Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) verletzt.

11.1. Darlegung der Beeinträchtigungen und Argumente unserer Mandanten 

Alle unsere Mandanten werden von den nachfolgend aufgeführten Maßnahmen beeinträchtigt:

Die Veränderung des Gesamtensembles der Stadtbahn im Planungsgebiet stellt einen einschneidenden Eingriff in den Denkmalschutz dar, durch die Rodung von Bäumen und den Bau von Stützmauern und Schallschutzwänden verändert sich das Landschafts- und Ortsbild erheblich.

Gegen den Bau von Lärmschutzwänden und Stützmauern wenden sich unsere Mandanten auch, weil sie zu weiterer Versiegelung und Vegetationsverlusten führen und eine Verstärkung der Barrierewirkung zwischen den nördlich und südlich des Bahndamms liegenden Wohnquartieren zur Folge haben. Zur Vermeidung der Barrierewirkung fordern unsere Mandanten daher andere wirksame Alternativen zum aktiven und passiven Lärmschutz. Dabei darf eine Kosten-/Nutzenrechnung nicht als Grundlage zur Entscheidung über Material und Umfang des Lärmschutzes herangezogen werden, sondern es ist ausschließlich eine gesundheits- und stadtbildverträgliche Lösung zum Wohle der Anwohner und der gesamten Stadtstruktur zu konzipieren. Unsere Mandanten wenden sich auch gegen die massive Rodung von Bäumen, Gebüschen, ortsbildprägender Solitärgehölze und die Vernichtung bestehender Biotope, weil dadurch der klimatisch wirksame, bahnbegleitende Grünraum zerstört, Kaltluftentstehung verhindert und sich das Mikroklima in ihrem Wohngebiet nachhaltig verändern wird. Der Sauerstoffgehalt der Luft verschlechtert sich, sodass unsere Mandanten mit Gesundheitsbeeinträchtigungen rechnen müssen. Im Fall der Durchführung der Baumaßnahmen fordern unsere Mandanten den Ausgleich der Vegetation in Neuanpflanzungen dort, wo sie beeinträchtigt wird. Dazu ist mit dem Planfeststellungsbeschluss ein schlüssiges Konzept für die Ausgleichsmaßnahmen vorzulegen. Es muss ferner berücksichtigt werden, dass durch die ersatzlose Rodung wertvoller Bäume und Gehölze die Schadstoffemissionen durch Schwebstäube und Abgase, die dann nicht mehr gebunden werden, im weiten Umfeld der Bahntrasse drastisch steigen, sodass vorsätzlich eine nicht hinnehmbare Gesundheitsbeeinträchtigung verursacht wird, die unsere Mandanten als unmittelbare Anwohner besonders einschneidend betrifft. Die Begründung, Emissionen würden auch durch eine spätere Bebauung am Stuttgarter Platz reduziert (Bd. 2, Nr. 9, S. 2), ist nicht zulässig, da sich durch das Bebauungsplanverfahren a) wesentliche Veränderungen der baulichen und räumlichen Gegebenheiten ergeben können und das Bebauungsplanverfahren b) nicht Gegenstand dieses Verfahrens ist, mithin eine Reflexion auf das Bebauungsplanverfahren nicht zulässig ist.

Allerdings spricht diese Art der Begründung dafür, dass das Bauvorhaben Stuttgarter Platz/S-Bhf Charlottenburg als Gesamtprojekt gesehen werden muss, weil sich durch die gegenseiti​gen Bedingungen extreme Auswirkungen in unterschiedlichen Bereichen ergeben. Es kann nicht angehen, dass die Bebauung des Stuttgarter Platzes dort, wo sie dem Vorhabenträger nutzt, in das Planfeststellungsverfahren einbezogen wird und dort, wo das Bebauungsplanverfahren auf planfestgestelltem Gebiet (Abriss des Empfangsgebäudes an der Lewishamstr. und Errichtung eines 20-stöckigen Hochhauses) einen erheblichen Eingriff durch Versiegelung bedeutet, keine Berücksichtigung im Planfeststellungsverfahren findet. Unsere Mandanten fordern deshalb eine für Laien verständliche und alle Auswirkungen berücksichtigende Darstellung des Gesamtvorhabens S-Bhf Charlottenburg/Stuttgarter Platz durch Modelle und Computersimulationen vor Auslegung des Abwägungsergebnisses.

4.
Die fehlende Umweltverträglichkeit mit der Attraktivitätssteigerung des ÖPNV zu rechtfertigen (Bd. 2, Nr. 9, S. 3, letzter Absatz), ist nicht zulässig, weil die Vergangenheit und die prognostizierten Neuzulassungen von Kfz zeigen, dass sich durch Ausbau und Erweiterung des ÖPNV die Zahl der schadstoffemittierenden Verkehrsträger nicht nachhaltig reduziert; im Gegenteil. Die in der Umweltverträglichkeitsstudie prognostizierten umwelterheblichen Belastungen, die durch das Bauvorhaben im Schutzgut Biotop- und Artenschutz im Planungsgebiet verursacht werden, werden durch die Bebauung des Stuttgarter Platz noch verstärkt und stehen damit in keinem Verhältnis zu den vermeintlichen Verbesserungen des ÖPNV. Gleichzeitig widerspricht die geplante Verkehrsführung (Tiefgaragen) der Förderung des ÖPNV. Darüber hinaus wurde die BVG nicht in die Planung eingebunden. Zudem steigen für den Zeitraum des Schienenersatzverkehrs die Abgas- und Lärmimmissionen.

5.
Unsere Mandanten wenden sich auch deshalb gegen die Baumaßnahmen, weil die Qualität der Erholungsnutzung in der näheren Umgebung, wie z.B. der Kinderspielplätze in der Gervinusstr., Windscheidstr./Stuttgarter Platz oder in den Kleingartenanlagen am S-Bhf Westkreuz, eingeschränkt werden (Bd. 2, Nr. 9, S. 1).

6.
Durch die geplanten Maßnahmen des Vorhabenträgers während der Bauphase und den daraus resultierenden nicht wiedergutzumachenden Eingriff in Natur und Landschaft (siehe auch Ausführungen zum Lapro), müssen unsere Mandanten und der Kinder als unmittelbar betroffene Anwohner mit erheblichen Gesundheitsrisiken wie z.B. Atemwegserkrankungen, Herz-/Kreislauferkrankungen, gesundheitsschädigenden Schlafstörungen, gesundheitsschädlichen Adrenalin- und Cortisolausscheidungen, gesundheitsbedenklichen Hormonspiegelerhöhungen, Stress etc. rechnen.

7.
Gegenüber Kindern hat der Staat besondere Schutzpflichten. Die besonderen 
Auswirkungen des Projektes auf Kinder wurden bisher im Verfahren überhaupt nicht 
berücksichtigt. Lärm wirkt sich negativ auf die Konzentrations- und Lernfähigkeit von 
Kindern aus. Der zu erwartende Umweltstress (Lärm, Schadstoffe usw.) kann bei den 
Kindern unserer Mandanten vor oder während der Pubertät zu irreversiblen 
Entwicklungsstörungen führen u.U. auch negative Auswirkungen auf die spätere 
Fruchtbarkeit haben. Auch psychische Belastungen und Störungen der 
Persönlichkeitsentwicklung durch die mit der Planverwirklichung einhergehenden 
möglichen Veränderungen im sozialen Umfeld der Kinder durch den Wegzug von 
Freunden und Bekannten aufgrund der negativen Folgen des Vorhabens, sind nicht 
auszuschließen.

Rönnestraße

Über die bisher aufgeführten Belange hinaus werden unsere Mandanten in der Rönnestraße vom Abriss und der Schließung des denkmalgeschützten S-Bhf-Eingangs Windscheidstr. und die Verlegung des S-Bhf Charlottenburg in Richtung U-Bhf Wilmersdorfer Str. beeinträchtigt, weil sie in ihrer Mobilität eingeschränkt werden. Nachdem die BVG keine Buslinie mehr in fußläufiger Entfernung zu den Wohnungen unserer Mandanten unterhält, ist die S-Bahn-Anbindung durch den Eingang Windscheidstr. für unsere Mandanten die einzige fußläufig akzeptable Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Da wegen der Baumaßnahmen zwischen S-Bhf Westkreuz und S-Bhf Zoologischer Garten für ein Jahr Schienenersatzverkehr vorgesehen ist, sind unsere Mandanten in der Rönnestr. zusätzlich in ihrer Mobilität eingeschränkt, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass Schienenersatzverkehr keinen adäquaten Ausgleich schafft. Sollte es zu beeinträchtigenden Baumaßnahmen kommen, fordern unsere Mandanten eine andere Lösung, z.B. die Nutzung der Fernbahngleise durch die S-Bahn ähnlich den  Sanierungsmaßnahmen zwischen Bhf Zoologischer Garten und Ostbahnhof.

Folgende Mandanten werden durch die Planung des Vorhabenträgers noch weitergehend beeinträchtigt:...

.....
Gervinusstaße 

Über die siehe oben aufgeführten Belange hinaus werden unsere Mandanten in den Wohnungen der Gervinustrasse (westlicher Bereich) durch die Verlegung des S-Bhf Charlottenburg in Richtung U-Bhf Wilmersdorfer Straße durch die Schließung des denkmalgeschützten Eingangs in der Windscheidstraße in ihrer Mobilität erheblich eingeschränkt . Nachdem die BVG keine Buslinie mehr in fußläufiger Entfernung zu den Wohnungen unserer Mandanten unterhält, ist die S-Bahn-Anbindung durch den Eingang Windscheidstr. für unsere Mandanten die einzige fußläufig akzeptable Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Da wegen der Baumaßnahmen zwischen S-Bhf Westkreuz und S-Bhf Zoologischer Garten für ein Jahr Schienenersatzverkehr vorgesehen ist, sind unsere Mandanten in der Gervinusstraße zusätzlich in ihrer Mobilität eingeschränkt, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass Schienenersatzverkehr keinen adäquaten Ausgleich schafft. Sollte es zu beeinträchtigenden Baumaßnahmen kommen, fordern unsere Mandanten eine andere Lösung, z.B. die Nutzung der Fernbahngleise durch die S-Bahn ähnlich den  Sanierungsmaßnahmen zwischen Bhf Zoologischer Garten und Ostbahnhof. Hinzu kommt die eingeschränkte Nutzung der Spielplätze und des öffentlichen Raumes wie auch weitere Gefahren für die Kinder durch  Brückenbauarbeiten (Holtzendorffstraße, Windscheidstaße, Wilmersdorfer Staße), die einen erhöhten Lkw-Verkehr zur Folge haben werden mit allen negativen Auswirkungen. Unsere Mandanten befürchten, daß die vorgesehene Bahnplanung einen nicht wiedergutzumachenden Verlust an Lebensraum für Flora, Fauna und Mensch bringen wird und daß die vorgesehene Lärmschutzwand einen weitere Einschränkung der Wohn- und Stadtbildqualität sowie eine Barrierewirkung und nicht den erwarteten Nutzen bringen wird. Als weiterer negativer  Umwelteinfluß ist der Bau der Trafostation am südlich geplanten S-Bahntunnelausgang zur Gervinusstraße hin zu sehen, wodurch gesundheitliche Gefahren für die Bewohner in der Gervinusstraße durch Elektrosmog vermutet werden müssen....

.....

Niebuhrstaße

Über die siehe oben aufgeführten Belange hinaus werden unsere Mandanten in den Wohnungen der Niebuhrstraße durch die Grunderneuerung der S-Bahn Berlin S3 und der Verlegung des S-Bhf Charlottenburg durch die schon jetzt unerträgliche hohe Lärmbelastung in ihrer Gesundheit und Lebensqualität weitergehend stark beeinträchtigt. Dem erschütterungstechnischen Gutachten ist auf  S. 23 zu entnehmen, daß der angesetzte Richtwert für die Zumutbarkeitsschwelle in den beurteilungsfähigen Räumen der Gebäude Niebuhrstraße 50 (4.OG tags und nachts) überschritten wird. Es ist davon auszugehen, daß sich diese Situation für unsere Mandanten in den darunterliegenden Geschossen in gleicher Weise dramatisch darstellt und die Frage zustellen ist, warum die Wohnungen nicht mit begutachtet worden sind. Da unsere Mandanten in ihrer Gesundheit bereits beeinträchtigt sind, ist damit zu rechnen, daß durch die zu erwartenden langen und lärmintensiven Bauphasen weitere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind. Insofern lehnen sie die Verlegung der S-Bahngleise ab und fordern zusätzlich ein erschütterungstechnisches Gutachten. Weitere Belastungen sind zu erwarten durch den Bau des Unterstellwerks, das im Abschnitt Niebuhrstraße vorgesehen ist aber aus dem jetzigen Planfeststellungsverfahren herausgenommen wurde und als eigenständiges Planfeststellungsverfahren zu einem anderen Zeitpunkt ausgelegt oder vorgestellt werden soll. Hierbei ist zu fragen, ob dieses Vorgehen überhaupt zulässig ist oder ob hier nicht ein Form- und Verfahrensfehler vorliegt. Für die Mandanten muß ersichtlich sein, mit welchen weiteren Auswirkungen durch diese Maßnahme zu rechnen ist. Wir fordern eine genaue Planunterlagen, Begründung, Zeitplan mit  Offenlegung seitens des Vorhabenträgers....
.....

Wielandstraße

Über die bisher aufgeführten Belange hinaus werden unsere Mandanten in der Wielandstraße durch die Grunderneuerung der S-Bahn S3 Planungsabschnitt 2 beeinträchtigt. Entlang der Bahntrasse wird von der Wielandstraße ca. 63 m in Richtung Leibnizstraße eine Stahlspundwand errichtet. Das bedeutet, dass Stahlträger in den Boden gerammt werden. Durch diese Arbeiten kommt es in den Wohnungen unserer Mandanten über einen unzumutbaren Zeitraum zu empfindlicher Lärmbelästigung und erhöhten Erschütterungsemissionen, die die Gesundheit und  Nerven unserer Mandanten über Gebühr strapazieren. 

Für die angrenzenden Häuser in der Wielandstraße entstehen zusätzliche Lärm-, Abgas- und Staubimmissionen sowie Verkehrsprobleme in der Straße,  da die Eisenbahnbrücke komplett erneuert wird. Neben diesen negativen Auswirkungen wird der bahnbegleitende Baumbestand an der Böschung vernichtet, der aufgrund seiner wichtigen Biotop-  und optisch-psychologisch wirksamen Schalldämmfunktion unverzichtbar ist. Unsere Mandanten lehnen deshalb das Bauvorhaben in der jetzigen Form ab....

.....

Stuttgarter Platz 

Über die in den oben unter 1. - 6. aufgeführten Belange hinaus werden unsere Mandanten in den Wohnungen Stuttgarter Platz 1A bis 11 durch die Verlegung des S-Bhf Charlottenburg weitergehend beeinträchtigt, weil sich die Erschütterungs- und Lärmemissionen infolge der anhaltenden und abfahrenden S-Bahnzüge als auch der Lautsprecherdurchsagen in ihren Wohnung erhöhen werden (Erschütterungstechnisches Gutachten S. 18) und darin ein gesundheitsgefährdenter Eingriff liegt. Da die Gleise der S-Bahn zudem ca. 10 m an die Häuserfronten heranrücken verstärken sich die Erschütterungs- und Lärmemissionen.

Während der gesamten Bauphase wird der öffentliche Parkplatz vor den Wohnhäusern unserer Mandanten als Baustelleneinrichtung und Baustellenzufahrt für die Logistik genutzt. Dadurch entstehen erhöhte Abgas-, Lärm-, Erschütterungs- und Staubimmissionen, die durch den Zulieferverkehr und schweres Baugerät verursacht werden, sodass unsere Mandanten über einen längeren, unzumutbaren Zeitraum erhöhten Emissionen ausgesetzt sind, die gesundheitliche Schäden befürchten lassen. Vor allem während der Bauphase, aber auch nach Beendigung der Baumaßnahmen können die Mandanten ihre zum Stuttgarter Platz liegenden Balkone wegen der Staub-, Abgas-, Lärm und Erschütterungsemissionen nur eingeschränkt bis gar nicht  nutzen. Ein Lüften der Wohnungen der Mandanten zur Sommerzeit dürfte aufgrund der Staub- und Abgasemissionen ebenfalls nur bedingt möglich sein.

Da die Schlafzimmer der Mandanten direkt zum Stuttgarter Platz liegen und auch nachts gearbeitet wird, müssen unsere Mandanten mit Schlafstörungen durch Lärm-, Abgas- und Erschütterungsemissionen rechnen. Dadurch können gesundheitliche Spät- und Folgeschäden nicht ausgeschlossen werden.

Die Folge der Nutzung des öffentlichen Parkplatzes in unmittelbarer Nähe der Einkaufsstraße Wilmersdorfer Str. zwischen Wilmersdorfer Str., Stuttgarter Platz, Lewishamstr. und Bahndamm (Stuttgarter Platz 1- 11) als Baustelleneinrichtung und Baustellenzufahrt für die Logistik ist dessen Schließung für den öffentlichen Straßenverkehr, wodurch starker Park-Such-Verkehr entsteht, der weitere Abgas- und Lärmimmissionen mit sich bringt, von denen unsere Mandanten ebenfalls beeinträchtigt werden..

Vor dem Wohnhaus unserer Mandanten Stuttgarter Platz 1A, 9, 11 ist eine Baustellenzufahrt geplant. Als Eigentümer/Mieter ist unser Mandant/sind unsere Mandanten damit über die o.a. Immissionen hinaus zusätzlichen Immissionen ausgesetzt, weil die Zulieferung zur Baustellenstraße, die entlang der geplanten Stützmauer zwischen Wilmersdorfer Str. und Lewishamstr. liegt, auch über diese Zufahrt erfolgt. Dadurch entstehen weitere Lärm-, Abgas- und Erschütterungsimmissionen, durch die unser Mandant/unsere Mandanten in ihrer Gesundheit beeinträchtigt werden.

Da auch nachts gearbeitet wird und die Baustellenzufahrt aus arbeits-, betriebs- und verkehrssicherungstechnischen Gründen beleuchtet sein wird, muss mit Schlafstörungen gerechnet werden, die eine gesundheitliche Beeinträchtigung mit sich bringen und Spätfolgen nicht ausschließen.

Weil die Emissionen zu unterschiedlichen Tageszeiten über mehrere Stunden und einen bisher nicht feststehenden Zeitraum subjektiv und objektiv belastender wirken als über einen kürzeren Zeitraum, ist die Gesundheitsbeeinträchtigungen unserer Mandanten in diesen Wohnungen als schwerwiegend einzustufen. Für den Fall, dass das Bauvorhaben in der beabsichtigten Form umgesetzt wird, beantragen unsere Mandanten schon jetzt vorsorglich   passiven Lärmschutz für ihre Wohnungen vor Baubeginn und fordern für die Neubauplanung insgesamt aktive Maßnahmen durch den Betreiber, da die Mandanten nicht akzeptieren können, dass hier vom Verursacherprinzip abgewichen werden soll. 

Da unsere Mandanten, wie schon weiter oben ausgeführt, auch Erschütterungs- und Lärmemissionen durch die Verlegung der S-Bahngleise und des S-Bhf Charlottenburg ausgesetzt sind, werden sie von dem geplanten Vorhaben über Gebühr belastet. Unsere Mandanten lehnen das Vorhaben deshalb in der jetzt ausgelegten Form strikt ab, weil die Gesundheitsbeeinträchtigungen in keinem Verhältnis zum späteren Nutzen stehen.

Unsere Mandanten als Mieter der in Stuttgarter Platz 1A, 9, 11, gelegenen Wohnungen wenden sich zusätzlich zu den o.a. Belangen gegen das erschütterungstechnische Gutachten, weil sie die im Gebäude Stuttgarter Platz 16 derzeit gemessenen Werte für an- und abfahrende S-Bahnzüge auf sein/ihr Wohnum​feld übertragen, da sich der geplante neue S-Bhf gegenüber den Gebäude Stuttgarter Platz 5 befinden wird. Dies ist nicht statthaft, da das Gebäude Stuttgarter Platz 5 in seiner Baustruktur (andere Anordnung von Erkern und Balkonen) von dem Gebäude Stuttgarter Platz 16 abweicht und sich Erschütterungen dadurch anders übertragen. Die Mandanten verlangen daher ein erneutes erschütterungstechnisches Gutachten für die Gebäude Stuttgarter Platz 9 und 10 und speziell für ihre Wohnungen auf der Basis der tatsächlichen Gegebenheiten....

.....

Stuttgarter Platz 13 - 19

Im besonderen Maße wären bei einer Durchführung der Planung die Bewohner und Gewerbetreibenden von den Neubaumaßnahmen zwischen Stuttgarter Platz 13 bis 19 betroffen und zwar sowohl während der Phase des Bauens als auch durch die Schaffung der Neuanlage von Kehrgleisen.

Die dargestellten Hauptszenarien zum Punkt 'Baulogistik' machen dies bereits trotz der unzureichenden Darstellung des Bauablaufes deutlich. Dieser Planungsabschnitt weist starke Bauaktivitäten während der gesamten Bauphase von 3 Jahren auf.

Die Arbeiten beginnen mit dem völligen Abriss der bestehenden Anlage. Infolge der aufwendigen, unwirtschaftlichen Baulogistik wird die Bauarbeit dann mit dem Bau einer aufwendigen Zwischengleisanlage fortgesetzt, die dann wieder abgerissen werden soll, um einer lärm- und erschütterungsintensiven neuen Gleissituation in Form von Kehrgleisen rund um die Uhr zu weichen.

Den damit einhergehenden, selbst in der eigenen Darstellung der DB nicht wegzuleugenden, starken Immissionsbelästigungen für die gegenüberliegende Bebauung mit vorwiegend Wohnen in den oberen Geschossen, wird sowohl während der Bauphase als auch während des späteren Betriebes in keiner Form Rechnung getragen.

Es sind keinerlei konkrete Maßnahmen und keinerlei kompensatorische Maßnahmen dargestellt, die Aufschluß über die Erträglichkeit der Situation geben.

Die Mandanten in diesem Teilbeeich lehnen bereits aus diesen Gründen die auwendige, stadtraumzerstörende und umweltvernichtende Planung ab und fordern einen stadtverträglichen Beitrag zum ÖPNV, der neue zukunftsträchtige Qualitäten für das gerade begonnene Jahrhundert aufweist.

Sie kritisieren an dieser Stelle die Planung als einen Rückfall in die Zeiten der Kahrlschlagsanierung, in denen durch falsche Bau- und Verkehrspoltik, gesamte Stadbereiche zerstört wurden und später zu Stadtbrachen und sozialen Konfliktfeldern wurden (z.B. Kottbusser Tor).

Sowohl die gesamte Baulogistik als auch die geplante Kehrgleisanlage nehmen keinen Bezug auf die realen Bedingungen vor Ort.

Diese sind u.a. durch einen hohen Anteil an den schutzbedürftigen Funktionen 'Wohnen' und 'Erholung' gekennzeichnet.

Das Gebiet hat jetzt noch die stadtheoretisch und stadtpolitisch gewollte Mischung der Funktionen. Gerade diese in Jahrzehnten gewachsene, stabile soziale Mischung wird aber durch die rücksichtslose Planung zerstört.

Die DB wird aufgefordert, die Rahmenbedingungen des Ortes in ihrer Planung zu verarbeiten und eine Lösung vorzulegen, die im übergeordneten Sinne eine Planung bedeutet, in der die Bahn in den Gesamtorganismus der Stadt integriert wird, ohne das funktionierende, bestehende Nutzungen zerstört werden.

Das bedeutet u.a. 

einen Bauablauf zu entwickeln, der für die Anwohner und Gewerbetreibenden des stark betroffenen Bereiches Stuttgarter Platz 13 bis 19 ohne kurzfristige und/oder verbleibende wirtschaftliche und gesundheitliche Schäden ist.

Im übrigen macht der oben skizzierte Bauablauf deutlich, dass es sich eindeutig in dem  vorgenannten Planungsbereich um eine Neuanlage handelt (Abriss alter Funktion und Lage der Betriebsanlagen - Zwischenlösung - Neubau in neuer Lage und mit anderer Funktion).

Das heißt im Falle einer Durchführung der Planung können keine Rückgriffe auf die Bestandssituation bei der Intepretation der Gesetzeslage versucht werden, sondern es müssen die für Neuanlagen entsprechenden Gesetze, Verordnung und DIN-Vorschriften angewandt werden.

Spezifische Beeinträchtigungen markieren darüberhinaus folgende Mandanten in dem aufgeführten Bereich zwischen Stuttgarter Platz 13 und 19:...

.....

Unsere Mandanten aus der WEG der denkmalgeschützten Häuser Stuttgarter Platz 19/ Windscheidstr.20, zum weitaus vorwiegenden Teil Wohnungseigentümer, wenden sich gegen die Planungen, weil

· es durch das Bauvorhaben zu erheblichen Eingriffen in Natur und Landschaft und massiven Verschlechterungen der Umweltqualität kommt, deren Ausgleich nicht sichergestellt und deren Umweltverträglichkeit somit nicht nachgewiesen werden konnte.

· das Vorhaben bau- und anlagebedingte Auswirkungen auf die Wohn- und Lebensqualität unserer Mandanten hat (erhebliche Beeinträchtigungen durch Baulärm und erhöhtes Verkehrsaufkommen, hierdurch deutlich eingeschränkte Nutzung der zur Straße ausgerichteten Wohn- und Schlafräume und der Balkone). Insbesondere wird durch die Bautätigkeit auch die Aufenthaltsqualität  des Spielplatzes Stuttgarter Platz / Windscheidstraße, der von den Kindern unserer Mandanten regelmäßig genutzt wird, maßgebend  beeinträchtigt.

· sie befürchten, dass es durch die Bautätigkeit (erhöhte Staub- und Schadstoffimmissionen), die nicht ausgleichbaren großflächigen Versiegelungen und die hohen Verluste klimatisch wirksamer Vegetationsstrukturen in den Bereichen westlich bzw. östlich der Windscheidstraße (Entlastungsbereich 1a bzw. Belastungsbereich 4b) zu einer weiteren Verschlechterung der lufthygienischen Situation und somit gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommt. Dies gilt vor allem auch im Hinblick auf gesundheitliche Belastungen der Kinder unserer Mandanten aus Stuttgarter Platz 19 / Windscheidstr.20.

· es durch den Abriss des denkmalgeschützten S-Bhf-Eingangs Windscheidstraße zu einer deutlichen Verschlechterung der Verkehrsanbindung und somit der Mobilität unserer Mandanten kommt, die zum Großteil ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel (S- bzw. Regionalbahn) nutzen. Die Verschlechterung der ÖPNV-Anbindung unserer Mandanten in Stuttgarter Platz 19 / Windscheidstraße 20 steht im völligen Gegensatz zur Planrechtfertigung, die auf einer Verbesserung der ÖPNV-Anbindung begründet ist.

· es durch das Bauvorhaben, insbesondere durch das Abholzen von Bäumen und Sträuchern, das Abtragen von Böschungen sowie den Bau von Spund- und Lärmschutzwänden zu einer nachhaltigen, nicht auszugleichenden Beeinträchtigung des Ortsbilds, vor allem dem Verlust des für den Stuttgarter Platz ortsbildprägenden öffentlichen Grüns, und einer Minderung der Aufenthaltsqualität kommt. Dies hat für unsere Mandanten eine nicht hinnehmbare Einbuße an Wohn-, Erholungs- und Lebensqualität und nicht zuletzt einen Wertverlust der Wohnungen zur Folge....

.....

10.2. Gewerbetreibende...

.....

Durch das Vorhaben werden infolge erhöhter Schall- und Lärmimmissionen, erhöhter Erschütterungsbelastungen, sekundärem Luftschall, erhöhter Luftverschmutzung, Staubemmissionen, Einschränkung des Wohnwerts, Einschränkung der Lebensqualität und der Freizeit- und Erholungsnutzung in Wohnung und Umfeld sowie Sinken des Verkehrswert ihrer Räume die Eigentumsrechte unserer Mandanten verletzt.

12.
Weiteres Verfahren

Es wird aus den aufgeführten Gründen beantragt,

das Planfeststellungsverfahren bis zur Klärung der zahlreichen offenen Fragen auszusetzen.

Für den Fall, dass das Verfahren nicht ausgesetzt wird, wird beantragt,

das Planfeststellungsverfahren mit einem Erörterungstermin zur Erörterung der zahlreichen noch offenen Fragen fortzuführen.

Da die Planfeststellungsunterlagen etwa hinsichtlich der Betroffenheit durch Erschütterungen und elektromagnetische Felder die Betroffenheit nicht erkennen lassen, müssen diese Fragen in einem Erörterungstermin geklärt werden. 

Es wird weiter beantragt,

die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange, die Umweltbelange im Verfahren vertreten, durch Übersendung in Kopie innerhalb von zwei Monaten zur Verfügung zu stellen.

Zur Begründung wird darauf verwiesen, daß es sich bei diesen Stellungnahmen nach der Rechtsprechung des EuGH um Umweltinformationen im Sinne des Umweltinformationsgesetzes handelt, auf deren Übersendung ein Anspruch besteht, der nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auch in der beantragten Form zu erfüllen ist, soweit dies nicht mit unzumutbarem Aufwand verbunden ist.

Es wird schließlich gebeten,

die Stellungnahme des Vorhabenträgers zu dieser Einwendung rechtzeitig vor Beginn des Erörterungstermins zu übersenden.

Mit freundlichen Grüßen

Sommer, Rechtsanwalt

Vollmachten im Original auf dem Postwege anbei.
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